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Statement der
Geschaftsfiuihrung

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Berechtigte der GVL,

Verlasslichkeit zeigt sich nicht nur dann,
wenn Rahmenbedingungen stabil sind. Sie
wird besonders dort wichtig, wo Méarkte und
Nutzungsgewohnheiten in Bewegung ge-
raten. Das gilt vor allem fir die gegenwar-
tige Kreativ- und Kulturbranche. Genau in
diesem hochdynamischen Branchenumfeld
arbeitet die GVL fur Kunstler*innen und
Musikunternehmen.

Eines bleibt: Musik, Filme und Serien pragen
den Alltag vieler Menschen. Sie schaffen At-
mosphére, stiften Verbindung und machen

kulturelle Vielfalt erlebbar. Dieser besonde-
re Wert kreativer Leistungen hat auch eine
groBe wirtschaftliche Bedeutung. Damit
diese selbstverstandliche monetéare Wert-
schatzung auch ankommt, braucht es ge-
rechte Tarife, prazise Daten und Menschen,
die Verantwortung Gbernehmen.

Darin liegt der Kern unserer Arbeit: Leis-
tungsschutzrechte wirksam zu verwerten
und Vergltungen zuverlassig zu vertei-
len — und das fur die Berechtigten und
Nutzer*innen so einfach wie méglich.

Dr. Tilo Gerlach und Guido Evers, Geschaftsfihrer der GVL

Wirtschaftliche Basis fiir planbare
Ausschiittungen

Auch 2025 konnte die GVL diese Arbeit aus
einer stabilen Position heraus fortsetzen:
Im vergangenen Geschéftsjahr lagen die
Erldse mit 258 Mio. Euro leicht tber dem
Vorjahresniveau, zugleich konnten die Kos-
ten reduziert werden. So konnten bei der
Regelverteilung im Berichtsjahr in Teilen
neue Spitzenwerte erzielt werden. In einem
Marktumfeld, das sich spirbar verandert,
ist das ein erfreuliches Ergebnis.

Fur unsere Berechtigten bedeutet das vor
allem Ausschittungen, auf die sie zahlen
konnen, und eine GVL, die ihre Rechte auch
unter anspruchsvollen Bedingungen kon-
sequent wahrnimmt.

Ausbau der digitalen Infrastruktur

Die Lizenzierungen von heute sind die Ver-
gutungen von morgen. Um diesem simp-
len Umstand Rechnung zu tragen, haben
wir 2025 in die digitale Infrastruktur fur
unsere Nutzerinnen investiert mit dem
Ziel, die operative Lizenzabwicklung noch
schneller, effizienter und kostengulnstiger
zu gestalten.

Mit lizenz.gvl ist 2025 neben meine.gvl
und label.gvl erstmals ein eigenes GVL-
Portal fir Lizenznehmer*innen an den Start
gegangen. Private Horfunkunternehmen
und Webradiobetreiber nutzen es bereits,
weitere Lizenzbereiche sollen schrittwei-
se folgen. So bindelt lizenz.gvl wichtige
Schritte der Lizenzierung an einer Stelle —
ein wichtiger Fortschritt, der sich kiinftig
bezahlt machen wird.



Kl als Aufgabe und Werkzeug

Mit dem Aufstieg generativer Kl verscharft
sich fir viele Kreative und ihre Branchen-
partner eine zentrale Frage: Wie konnen sie
auch kinftig von der Nutzung ihrer Arbeit
profitieren? Immer haufiger werden kiinst-
lerische Leistungen fiir das Training oder
die Nutzung von KI-Systemen herangezo-
gen, ohne dass daraus eine angemessene
Beteiligung entsteht. Seite an Seite mit un-
seren Berechtigten kdmpfen wir deshalb
dafir, dass kreative Leistungen auch im
Kl-Zeitalter geschitzt bleiben und mone-
tarisiert werden.

Parallel dazu beschaftigen wir uns inner-
halb der GVL intensiv mit den praktischen
Méglichkeiten von KI. Dabei geht es nicht
um Technologie um ihrer selbst willen,
sondern darum, unsere Mitarbeitenden
im Arbeitsalltag zu unterstitzen und die
Angebote fir unsere Berechtigten wei-
ter zu verbessern. Denn je qualitatsvoller
Daten aufbereitet, geprift und verwertet
werden konnen und je gezielter Prozesse
ineinandergreifen, desto fundierter lassen
sich Verteilungen vorbereiten, Auskinfte
geben und Services weiterentwickeln.

Verantwortung fiir kulturelle Vielfalt

Unser Auftrag endet fir uns nicht mit der
Auszahlung von Verglitungen. Als Teil der
Kulturbranche wollen wir dazu beitragen,
Vielfalt zu fordern, Veranderungen um-
sichtig zu gestalten und zukunftsfahige
Rahmenbedingungen fir kreative Arbeit
zu sichern. Auch unsere Gremien, die im
Berichtsjahr neu gewahlt wurden, repra-
sentieren diese Vielfalt.

Wie wir diesen Anspruch als Organisation
weiterentwickeln, zeigen wir erstmals im
Bericht ,Nachhaltigkeit in der GVL, der
dieser Tage erscheint.

Eine lebendige Kulturlandschaft besteht
nichtim luftleeren Raum. Sie braucht Men-
schen, die kreativ arbeiten konnen, und
Strukturen, die diese Arbeit tragen. Auch
dafur steht die GVL.

Guido Evers und Dr. Tilo Gerlach
Geschéftsfihrer der GVL

Die Welt ist eine Buhne.
Wir stehen dahinter.



Kennzahlen der GVL

in TEUR 2025 2024 | Veranderung | Verdanderung
in TEUR in %

Rundfunk und Kabel 116.978 99.118 17.860 18,0
Gesamterlose Radio 57287 50.924 6.362 12,5
Gesamterlose TV 53.516 40.790 12.726 31,2
Gesamterlose Kabel 6.176 7.404 -1.229 -16,6
Offentliche Wiedergabe 51.401 48.332 3.069 6,4
Erlose Webcasting 3.158 2.354 804 34,2
Vervielfaltigung 65.822 88.001 -22.180 -25,2
Sonstige Erlose 10.814 10.894 -80 -0,7
Erlése von auslandischen VGs 9.754 9177 576 6,3
Ertrage gesamt 257.927 257.876 50 0,0
Verwaltungsaufwand 23.693 25177 -1.483 -59
Kostensatz 9,2 % 9,8 % -0,6 %p -5,9
Inkassoprovisionen 8.280 8.097 183 2,3
Pirateriebekampfung 600 600 0 0,0
Abschreibungen 1.751 778 972 124,9
Sonstiger Aufwand und Zinsaufwand -275 166 —-441 -265,8
Zwischensumme Aufwendungen 34.049 34.818 -769 -2,2
Zuwendungen 4.039 3.940 99 2,5
Zuwendungsquote 1,8 % 1,8 % 0,0 %p 2,2
Aufwendungen gesamt 38.088 38.758 -670 -1,7
Verteilungsbetrag 219.839 219.119 720 0,3
Jahrestberschuss 0 0 0 0,0
Anzahl Beschéaftigte im Jahresschnitt 192 197 -5 -2,5
Ausibende Kinstler*innen 169.597 165.618 3.979 2,4
Veranstalter*innen 73 71 2 2,8
Tontragerherstellersinnen/VC-Hersteller*innen 15.351 14.454 897 6,2
Berechtigte der GVL gesamt 185.021 180.143 4.878 2,7




Rechtsform und
Organisationsstruktur
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Teilnahme

Gesellschafter Gesellschafter-
(= 4 Mitglieder) versammlung

Aufsichtsgremium

Gesellschafter/Gesellschafterversammlung

Die GVL hat vier Gesellschafter: die unisono Deutsche Musik- und Orchestervereinigung e. V. und den
Bundesverband Schauspiel e. V. (BFFS) fir die Seite der Kiinstler*innen sowie den Verband unabhangiger
Musikunternehmer*innen e. V. (VUT) und den Bundesverband Musikindustrie e. V. (BVMI) fiir die Seite der
Hersteller*innen.

Berechtigtenversammlung/
Delegiertenversammlung

Die 22 Mitglieder der Delegiertenversammlung — insgesamt zwélIf Delegierte der Kategorie Kunstler*innen und
zehn Delegierte der Kategorie Herstellerinnen — werden im Rahmen der Berechtigtenversammlung einmal alle
vier Jahre gewahlt, zuletzt vom 2. bis 5. Juni 2025. Die Delegiertenversammlung vertritt die GVL-Berechtigten.



Gesellschafter- und Delegiertenversammlung (GuDV)

Die Gesellschafter- und Delegiertenversammlung ist ein gemeinsames Gremium der Gesellschafterversammlung (BFFS, BVMI,
unisono und VUT) und der Delegiertenversammlung. Die Gesellschafter- und Delegiertenversammlung wirkt u. a. bei der Aufstellung,
Erganzung und Anderung von Verteilungsplinen, der allgemeinen Anlagepolitik in Bezug auf die Einnahmen aus den Rechten, den
Wahrnehmungsbedingungen und der Tarifpolitik mit (siehe auch Gesellschaftsvertrag § 6.5).

Name Kategorie Berechtigtengruppe/
Gruppenversammlung

Angelo D’Angelico Kinstler‘innen Musikregisseur*innen und kiinstlerische
Produzent*innen

Christian Balcke Kinstler‘innen Konzert- und Theaterorchester

Henrietta Bauer (ab 06/2025) Herstellerinnen | Tontragerhersteller*innen

Hans Reinhard Biere (bis 06/2025) Kinstler‘innen Rundfunk-Klangkorper

Tonio Bogdanski, Universal Music Entertainment Hersteller'innen | Tontragerhersteller*innen

GmbH, Stellvertretender Vorsitzender der GuDV

Dr. Nils Bortloff, Universal Music Entertainment Hersteller'innen | Tontragerhersteller*innen

GmbH

Sandra Caase, Sony Music Entertainment Hersteller'innen | Tontragerhersteller*innen

Germany GmbH (ab 06/2025)

Dr. Florian Driicke, Bundesverband Gesellschafter-

Musikindustrie e. V. vertreter

Philipp von Esebeck, Sony Music Entertainment Herstellerinnen | Tontragerhersteller*innen

Germany GmbH (bis 06/2025)

Oliver Ewy (bis 06/2025) Kiinstler*innen Schauspieler*innen

Gunther Gebauer Kinstler‘innen Studiomusiker*innen

Ulrich Genschel, Universal Production Music GmbH | Hersteller*innen | Herstellerinnen von Videoclips
(ab 06/2025)

Jorg Glauner, Warner Music Group Germany Hersteller'innen | Tontragerherstellerinnen

Holding GmbH (bis 11/2025)

Katharina Gloél, Warner Music Group Germany Herstellertinnen | Tontragerherstellerinnen

Holding GmbH (ab 11/2025)

Nina Graf (ab 06/2025) Klnstler*innen Instrumentalsolist*innen und feat. Performers (Pop)
Daniel Grieshammer (ab 06/2025) Kinstler*innen Rundfunk-Klangkérper

Jorg Heidemann, Verband unabhangiger Gesellschafter-

Musikunternehmer*innen e. V. vertreter

Markus Holzherr, Warner Music Group Germany Herstellertinnen | Tontragerhersteller*innen

Holding GmbH (ab 06/2025)

Katja Kalkbrenner, BMG Rights Management GmbH | Hersteller*innen | Tontréagerherstellerinnen
(ab 06/2025)

Andreas Klopfel, Warner Music Group Germany Herstellertinnen | Tontragerhersteller*innen

Holding GmbH (bis 06/2025)

Ekkehard Kuhn, Sony Music Entertainment Herstellertinnen | Tontragerhersteller*innen

Germany GmbH (bis 06/2025)

Fabrizio Levita (bis 06/2025) Klnstler*innen Gesangssolist*innen

Ulrike Liero, Sony Music Entertainment Herstellertinnen | Tontragerherstellerinnen

Germany GmbH (ab 06/2025)

Hendrik Menzl (bis 06/2025) Klnstler*innen Instrumentalsolist*innen und feat. Performers (Pop)

Gerald Mertens, unisono Deutsche Orchester- Gesellschafter-

vereinigung e. V. vertreter

Marianne Neumann (ab 06/2025) Kinstler*innen Gesangssolist*innen

Marieke Oeffinger (ab 06/2025) Kunstler*innen Synchronschauspielerinnen und kiinstlerisch
Vortragende

Felix Partenzi Kinstler*innen Regisseur*innen (auBer Musikregisseur*innen)

und Urheber*innen von Videoclips



Jens Rose, Beat Box GmbH (bis 06/2025)
Frank Réth (bis 06/2025)

Birgit Schmieder (bis 06/2025)

Eckehard Stier

Ina Stock (ab 06/2025)

Detlev Tiemann, Vorsitzender der GuDV
Ronny Unganz, Staatsoper Unter den Linden

Dr. Till Vélger, Bundesverband Schauspiel e. V.

Alexander Warnke, PRO Agency GmbH
(bis 06/2025)

Roland Wolf (ab 06/2025)

Dr. Henning Zimmermann, Universal Music
Entertainment GmbH (bis 06/2025)
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Kunstler

Angelo D’Angelico
Kunstler
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Dr. Florian Driicke
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Giinther Gebauer
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Herstellerin
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Kinstler*innen
Kinstler‘innen
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Kinstler‘innen
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Tonio Bogdanski
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Auftsichtsgremium

Die GVL hat ein Aufsichtsgremium, das aus zwei Mitgliedern — jeweils ein Vertreter bzw. eine Vertreterin der Kategorie Hersteller*innen
und der Kategorie Kinstler*innen — besteht. Diese werden von den Gesellschaftern der GVL gewéhlit. Der/die Vorsitzende der GuDV
und seine/ihre Stellvertretung nehmen als Delegiertenvertreter*innen (ohne Stimmrecht) permanent teil. Das Aufsichtsgremium war
im Jahr 2025 wie folgt besetzt:

s
Dr. Florian Driicke Gerald Mertens Detlev Tiemann Tonio Bogdanski
(gewahlt von den Gesell- (gewahlt von den Gesell- (gemaB § 11 Abs. 1 des (gemaB § 11 Abs. 1 des
schaftern der Hersteller*innen)  schaftern der austibenden Gesellschaftsvertrags) Gesellschaftsvertrags)

Kiinstler*innen)

Das Aufsichtsgremium ist ehrenamtlich tatig und hat neben eigenen Zustandigkeiten, wie beispielsweise dem Abschluss, dem Inhalt
und der Beendigung von Reprasentationsvereinbarungen, die Tatigkeit der GVL und die Geschéaftsflihrung zu Uberwachen. Das
Aufsichtsgremium erstattet der Gesellschafter- und Delegiertenversammlung mindestens einmal j&hrlich Bericht Giber seine Tatigkeit.

Geschaftsfuhrung

Die GVL wird gefiihrt durch die beiden gleichberechtigten Geschaftsfihrer
Dr. Tilo Gerlach und Guido Evers, die von den GVL-Gesellschaftern beru-
fen werden. Dr. Tilo Gerlach ist vorwiegend fir die Kiinstler*innen zustandig,
Guido Evers verantwortet im Schwerpunkt den Bereich fir die Tontragerher-
steller*innen, Videoclipproduzent*innen und Veranstalter*innen. Sie sind die i
gesetzlich vertretungsberechtigten Personen der Gesellschaft. Dr. Tilo Gerlach Guido Evers

Angaben zum Gesamtbetrag der im Vorjahr an die in § 18
Abs. 1 VGG genannten Personen gezahlten Vergltungen
und sonstigen Leistungen

Der Gesamtbetrag der an die Personen der Geschéftsfiihrung und alle Organmitglieder gezahlten Verglitungen und sonstigen
Leistungen betragt TEUR 873.

Beteiligungen: Angabe zu abhangigen
Verwertungseinrichtungen

Name Gegenstand Gesellschafter

ARGE Kabel Geltendmachung von Anspriichen nach | VG Wort, GVL, VG Bild-Kunst
§ 20b Abs. 2 UrhG

Zentralstelle fir private Uberspielungs- Geltendmachung von Anspriichen auf GEMA, GUFA, GVL, GWFF, TWF, VFF,

rechte GbR (ZPU), Miinchen Vergutung, Auskunft und Meldung fir VGF, VG Bild-Kunst, VG Wort
Vervielfaltigungen gem. § 54 ff. UrhG

Zentralstelle Bibliothekstantieme GbR Geltendmachung von Anspriichen VG Wort, VG Bild-Kunst, VG Musikedition,

(ZBT), Miinchen nach § 27 Abs. 2 UrhG GEMA, GVL, VGF, GWFF, VFF

Zentralstelle fir Videovermietung GbR Geltendmachung von Anspriichen GEMA, VG Wort, VG Bild-Kunst, GUFA,

(ZVV), Miinchen nach § 27 Abs. 1 UrhG GWFF, VGF, GVL



Interne Struktur der GVL

Am 31. Dezember 2025 standen die beiden Geschaftsfiihrer Guido Evers und Dr. Tilo Gerlach vier Stabsstellen und sechs
Bereichen vor. Die Bereiche sind in insgesamt 22 Gruppen unterschiedlicher Fachlichkeit unterteilt.

Guido Evers
Dr. Tilo Gerlach

Zuwendungen

Human
Resources

Kommunikation

Berechtigten- Product & Service
Service Innovation
Hersteller*innen &

Veranstalter*innen

)

L Hersteller- - Architektur Qualitats- Controlling/
vertrag & Label —| management/ Treasury
Support GPM
| QA/Qualitats-
sicherung Rechnungs-
| | Projekt Manage- wesen
ment Office
' = Entwicklung
Bere.chtlgten- Ausschiittung
Service | | Requirements
Kiinstler*innen Technisches Engineering
i Daten- Lizenz-
management abrechnung
Fachliches
— Daten-
| System- management Facility
management Management

Kiinstlervertrag

Unterhaltungs-
— musik & Agen-
turbetreuung

Klassik & KK

Wort &
Schauspiel

Legal &
Business Affairs

—1 Legal Services

—1 Verteilregeln

International
Affairs &
Business

Development




Finanzinformationen

Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVA in EUR
A. Anlagevermodgen
l. Immaterielle Vermdgensgegenstande

1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte
und &hnliche Rechte und Werte

2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ahnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten

3. Software in Entwicklung

IIl. Sachanlagen
1. Grundstiicke mit Geschaftsbauten

2. Betriebs- und Geschéaftsausstattung

[ll. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Beteiligungen

3. Wertpapiere des Anlagevermdgens

Anlagevermégen gesamt

B. Umlaufvermégen
|. Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2. Sonstige Vermogensgegenstande

[Il. Wertpapiere

[ll. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Umlaufvermdgen gesamt

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe AKTIVA

31.12.2025

8.141.259,19
4.541.252,88

7.575,79

3.692.430,62

4.855.217,72
4.690.920,73
164.296,99

162.201.280,50
24.900,00

4,00
162.176.376,50
175.197.757,41

39.645.033,93
36.632.865,00
3.012.168,93

20.243.412,64

145.094.881,21
213.883.327,78

765.740,31
389.846.825,50

31.12.2024

6.455.525,31
2.5688.570,74

18.973,32

3.847.981,25

4.975.936,50
4.778.273,76
197.662,74

62.416.829,18
24.900,00
4,00
62.391.925,18
73.848.290,99

41.8156.116,20
38.557.739,38
3.257.376,82

26.299.835,73

268.386.626,88
336.501.578,81

861.789,32
411.211.659,12




PASSIVA in EUR
A. Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

B. Riickstellungen

1. Riickstellungen fir die Verteilung

2. Rickstellungen fir Pensionen und ahnliche Verpflichtungen
3. Sonstige Rickstellungen

Riickstellungen gesamt

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenuber Berechtigten aus der Verteilung

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 26.252.857,43 (Vorjahr: EUR 46.310.871,22)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 855.753,93 (Vorjahr: EUR 1.175.448,45)

3. Sonstige Verbindlichkeiten

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 4.468.791,73 (Vorjahr: EUR 4.152.140,47)

davon aus Steuern:
EUR 4.458.826,62 (Vorjahr: EUR 4.095.264,74)

Verbindlichkeiten gesamt

Summe PASSIVA

31.12.2025

26.000,00

343.106.678,57
11.049.365,00
4.087.378,84

358.243.422,41

26.252.857,43

855.753,93

4.468.791,73

31.577.403,09
389.846.825,50
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31.12.2024

26.000,00

345.146.618,98
11.5652.841,00
2.847.739,00

359.547.198,98

46.310.871,22

1.175.448,45

4.162.140,47

51.638.460,14

411.211.659,12



Gewinn- und Verlustrechnung
fur das Geschaftsjahr 2025

1.

10.

in EUR

Umsatzerlose
Andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Ertrage

Personalaufwand
a) Léhne und Gehélter

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fiir
Altersversorgung

davon fur Altersversorgung:
EUR 40.556,82 (Vorjahr: EUR 1.040.063,37)

Abschreibungen auf immaterielle Vermégens-
gegenstande des Anlagevermdgens und Sachanlagen

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Ertrage aus Wertpapieren des Finanzanlagevermdgens

Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage
davon aus der Abzinsung von Rickstellungen:
EUR 19.480,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

Abschreibungen auf Finanzanlagen

Zinsen und dhnliche Aufwendungen
davon aus der Aufzinsung von Riickstellungen:
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 83.838,00)

2025

250.199.535,01

2.781.280,81

544.921,51

-14.649.589,73
-11.968.764,65

-2.680.825,08

-1.260.792,69

-20.671.263,07

2.095.733,96

5.086.405,85

—486.556,50

0,00

2024

249.975.443,35

3.318.163,08

330.621,36

-15.708.580,29
-12.166.783,24

-3.662.797,05

-555.224,71

-21.767.069,50

483.275,79

7.087.015,75

—-222.840,00

-83.838,00




in EUR

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
12. Ergebnis nach Steuern

13. Sonstige Steuern

14. Verteilung (Zuwendungen)
a) Zuwendungen fur kulturelle und soziale Zwecke

b) Zuwendungen fir kulturpolitische Zwecke
15. Fiir die Verteilung zur Verfligung stehender Betrag
16. Zu verteilender Betrag

17. Jahresiiberschuss

2025

252.515,95

223.892.191,10

-14.687,20

-4.038.727,99
-2.492.874,99

-1.645.853,00

219.838.775,91

-219.838.775,91

0,00
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2024

213.136,44

223.070.103,27

-11.565,56

-3.939.895,75
-2.386.592,35

-1.653.303,40

219.118.641,96

-219.118.641,96

0,00




Kapitalflussrechnung
fur das Geschaftsjahr 2025

in TEUR

Jahresiiberschuss

Abschreibungen auf Gegenstéande des Anlagevermdgens
Zunahme der Rickstellungen (ohne Zinsveranderungen)
Ertrage aus Auflésung von Rickstellungen
Ertragsteuerertrag

Ertragsteuerzahlungen

Zinsertrage/Zinsaufwendungen

Erhaltene Zinsen

Ertrage aus Wertpapieren des Anlagevermdgens

Zunahme der kurzfristigen Aktiva
(ohne Veranderung der liquiden Mittel)

Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Passiva
Cashflow aus laufender Geschéaftstatigkeit
Einzahlungen aus Abgéngen von Gegenstanden
des Anlagevermdgens

Auszahlungen fiir Investitionen in das Anlagevermdgen
Immaterielle Vermdgensgegenstande

Sachanlagen

Finanzanlagen

Erhaltene Zinsen

Cashflow aus der Investitionstatigkeit

Cashflow aus der Finanzierungstatigkeit
Zahlungswirksame Verdnderungen des Finanzmittelfonds
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

2025

1.747

-1.248

=37

-2563

263

-5.086

5.067

-2.096

=577

-20.061

-22.291

156.589

-2.781

-48

-115.857

2.096

-101.001

0

-123.292

268.386

145.094

2024

778

7.058

-138

-213

213

-7.003

7.087

-483

-10.728

29.653

26.224

-36.606

483

-39.551

0

-13.327

281.713

268.386




Anhang fur das
Geschéaftsjahr 2025

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mit beschrankter Haftung (GVL) hat ihren Sitz in Berlin.
Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 92075 B eingetragen.

Die Gesellschaft ist nach den GréBenkriterien des § 267 Abs. 3 HGB eine groBe Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss fir das Geschéftsjahr 2025 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches i. V. m. den
Rechnungslegungsvorschriften fur Verwertungsgesellschaften gemaB § 57 Abs. 1 Satz 1 VGG aufgestellt worden. Die
ergdnzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes wurden beachtet.

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte nach den handelsrechtlichen Vorschriften der 8§ 264 ff. HGB.

Im Berichtsjahr werden — aufgrund der Bedeutung — erstmals Ertrdge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermdgens
gesondert ausgewiesen. Der Vorjahresausweis wurde zur besseren Vergleichbarkeit entsprechend angepasst.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Erlauterungen zur Bilanz

Anlagevermogen

Die Entwicklung und die Aufteilung der ein-
zelnen Posten des Anlagevermdgens sind
im Anlagenspiegel auf Seite 22 dargestellt.

Im Berichtsjahr wurde unveréndert das
Wahlrecht nach § 248 Abs. 2 HGB zur
Aktivierung selbst erstellter immaterieller
Vermodgensgegensténde des Anlagevermo-
gens in Anspruch genommen. Diese wur-
den zu Herstellungskosten gemaB § 255
Abs. 1, 2 und Abs. 2a HGB bewertet. In
die Herstellungskosten wurden unmittelbar
zurechenbare Kosten und ggf. notwendige
Gemeinkosten (§ 2565 Abs. 2 Satz 2 HGB)
einbezogen. Fertiggestellte selbst geschaf-
fene immaterielle Vermdgensgegenstande
werden linear unter Zugrundelegung einer
betriebsgewdhnlichen Nutzungsdauer von
funf Jahren planméBig abgeschrieben.
Noch in Entwicklung befindliche Software
wird gemaB § 265 Abs. 5 HGB in einem ge-
sonderten Posten ausgewiesen. Der hieraus
einer Sperre fur Gewinnausschittungen
unterliegende Betrag geméaB § 268 Abs. 8
HGB belauft sich auf TEUR 8.134.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen
Vermégensgegenstdnde und Sachanlagen
sind zu Anschaffungskosten unter Berlck-
sichtigung planmaBiger Abschreibungen
angesetzt und bewertet. Die der Abschrei-

bungsberechnung zugrunde gelegten line-
aren Abschreibungssatze berlicksichtigen
grundsatzlich die auch steuerlich anerkann-
ten betriebsgewdhnlichen Nutzungsdauern
zwischen drei und 50 Jahren. Fir Zugénge
im Geschéftsjahr werden die Abschreibun-
gen zeitanteilig bemessen.

Die unter den Finanzanlagen ausgewiese-
nen festverzinslichen Wertpapiere sind zu
Anschaffungskosten bzw. zu den niedrigeren
beizulegenden Werten gemaB § 253 Abs. 3
Satz 5 HGB bilanziert. Auf Wertpapiere,
deren Anschaffungskosten den Nennwert
zum Kaufzeitpunkt tbersteigen, wurden im
Geschéftsjahr auBerplanmaBige Abschrei-
bungen i. H. v. TEUR 487 auf den jeweili-
gen Nennwertvorgenommen. Diese werden
durch héhere Kuponzahlungen wahrend der
Haltedauer kompensiert. Fir Kursverluste,
die auf ein Ansteigen des Zinsniveaus zu-
rickzufihren sind, wurden im Geschéftsjahr
keine auBerplanmaBigen Abschreibungen
vorgenommen (Buchwert der betroffenen
Wertpapiere TEUR 107.117; beizulegender
Zeitwert TEUR 105.928), da die Wertpapiere
bis zur Endfalligkeit gehalten werden sollen
und koénnen. Es ist somit nicht von einer vo-
raussichtlich dauernden Wertminderung aus-
zugehen. Das Wahlrecht nach § 253 Abs. 3
Satz 6 HGB wird nicht ausgetibt. Die ferner
in dem Posten ausgewiesenen Anteile an
verbundenen Unternehmen sind unveréndert

ebenfalls zu Anschaffungskosten angesetzt.
Firvier Beteiligungen an Gesellschaften bir-
gerlichen Rechts wurde mangels Einlage je-
weils ein Merkposten von EUR 1,00 gebildet,
um dem Vollstandigkeitsgebot gemaB § 246
Abs. 1 HGB Rechnung zu tragen.

Umlaufvermoégen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen betreffen die von der GVL verwalte-
ten Verglitungsanspriche der ausiibenden
Kunstler*innen und Tontragerhersteller*in-
nen nach dem Urheberrechtsgesetz fur
die Sendung und Kabelweiterleitung er-
schienener Tontrager einschlieBlich Video-
clips sowie fir die &ffentliche Wiedergabe
und die Vervielfaltigung von erschienenen
Tontrégern, Videoclips und Funksendungen,
ferner fir die Vermietung und den Verleih
von Tontragern und DVDs sowie fir die Ka-
belweitersendung sonstiger Darbietungen.
Die Forderungen wurden grundsatzlich mit
ihrem Nominalbetrag angesetzt.

Erkennbaren Risiken wurde durch die Vor-
nahme von (teilweise pauschalierten) Ein-
zelwertberichtigungen i. H. v. insgesamt
TEUR 1.479 Rechnung getragen. Dies be-
deutet im Vergleich zum Vorjahr eine He-
rabsetzung der Wertberichtigungen i. H. v.
TEUR 62.



Die sonstigen Vermégensgegenstande ent-
halten im Wesentlichen abgegrenzte Zinsen
aus Festgeld- und Wertpapieranlagen.

Die im Umlaufvermogen ausgewiesenen
Wertpapiere enthalten Anteile an Geld-
marktfonds zur kurzfristigen Geldanlage.

Die liguiden Mittel enthalten Bankguthaben
i.H.v. TEUR 8.095 sowie Festgeldguthaben
fur die Verteilung i. H. v. TEUR 137.000,
die bei verschiedenen Banken verzinslich
angelegt wurden. Der Ansatz erfolgte zum
Nominalwert.

Eigenkapital

Das als gezeichnetes Kapital ausgewiese-
ne Stammkapital der Gesellschaft betragt
unverandert TEUR 26.

Rickstellungen

In den Rickstellungen fir die Verteilung
(TEUR 343.107) sind Betrage erfasst, die
nach den Verteilungsplanen an die wahr-
nehmungsberechtigten Kinstlerinnen und
Herstellerinnen (unter Berticksichtigung
der Vorauszahlungen) in den Folgejahren
auszuzahlen sind. Die Verteilung fir ein
Leistungsjahr (abgesehen von erhaltenen
Nachzahlungen) erstreckt sich in der Regel
Uber die vier folgenden Jahre, da rickwir-
kende Meldungen seitens der Berechtigten
berticksichtigt werden missen.

Die Riickstellungen fiir Pensionsverpflich-
tungen (TEUR 11.049) wurden nach der Pro-
jected Unit Credit Method (Anwartschafts-
barwertverfahren) unter Verwendung der
Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus
Heubeck bewertet. Anstelle des restlauf-
zeitadaquaten Marktzinssatzes wurde von
dem Recht auf Wahl eines pauschalen
durchschnittlichen Marktzinssatzes bei
einer angenommenen Restlaufzeit von
15 Jahren Gebrauch gemacht. Demnach
betragt der maBgebliche Rechnungszins
bei einer siebenjahrigen Durchschnitts-
bildung 2,22 % p. a. und 2,06 % p. a. bei
einer zehnjéhrigen Durchschnittsbildung.

Die sonstigen Rickstellungen zum Bilanzstichtag wurden fir folgende wesentliche
Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten gebildet:

Rechts- und Beratungskosten

Urlaubsanspriiche
Soziale Abgaben
Arbeitszeitguthaben

Kosten des Jahresabschlusses
und der Steuererkldarungen

Ausstehende Rechnungen

Gesamt

Weiterhin wurden erwartete Gehaltssteige-
rungen von 3,00 % p. a. und ein Rententrend
von 2,00 % p. a. beriicksichtigt. Der Unter-
schiedsbetrag gemaB § 253 Abs. 6 HGB
zwischen dem Ansatz der Rickstellungen
nach MaBgabe des entsprechenden durch-
schnittlichen Marktzinssatzes aus den ver-
gangenen zehn Geschaftsjahren und dem
Ansatz der Ruckstellungen nach MaBgabe
des entsprechenden durchschnittlichen
Marktzinssatzes aus den vergangenen
sieben Geschéftsjahren (2,22 %) betragt
TEUR —225.

Die sonstigen Rickstellungen bertick-
sichtigen alle erkennbaren Risiken und
sonstigen ungewissen Verpflichtungen.
Die Bewertung erfolgt in Héhe des Er-
fullungsbetrages, der nach vernunftiger
kaufmannischer Beurteilung erforderlich
ist, um zukiinftige Zahlungsverpflichtungen
abzudecken. Zukinftige Preis- und Kos-
tensteigerungen werden berlcksichtigt,
sofern ausreichende objektive Hinweise
fur deren Eintritt vorliegen. Wesentliche
Ruckstellungen mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr bestehen nicht. Ruck-
stellungen mit einer Restlaufzeit von bis zu
einem Jahr werden nicht abgezinst.

Pramien/Gehaltsnachzahlungen/Abfindungen

in TEUR

2.831

594

193

163

134

132

40

4.087

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegeniber Berech-
tigten aus der Verteilung (TEUR 26.253)
enthalten Betrage aus Schlussverteilungen,
die bis zum Bilanzstichtag noch nicht aus-
geschittet werden konnten.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Er-
fullungsbetrag ausgewiesen.

Latente Steuern

Aktive und passive latente Steuern, die
aus unterschiedlichen Wertansétzen von
Vermogensgegenstanden und Schulden
in der Handels- und der Steuerbilanz re-
sultieren, werden saldiert dargestellt. Eine
sich daraus insgesamt ergebende Steuer-
entlastung wird nicht als aktive latente
Steuer in der Bilanz angesetzt. Die pas-
siven latenten Steuern ergeben sich aus
Bewertungsunterschieden bei den selbst
erstellten immateriellen Vermdgensgegen-
sténden, die aktiven latenten Steuern aus
unterschiedlichen Wertansatzen bei den
Pensionsrickstellungen sowie auf steu-
erliche Verlustvortrage.



Erlauterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Gesamterldse teilen sich wie folgt auf.

Sonstige betriebliche Ertrdge und Zinsertradge werden bei den sonstigen Erldsen inkludiert.

Gesamterlése Radio
Gesamterlose TV
Gesamterlése Kabel

Rundfunk und Kabel

Offentliche Wiedergabe

Erlése Webcasting

Vervielféltigung

Sonstige Erlése

Erlése von auslandischen
Verwertungsgesellschaften

Gesamt

2025
in TEUR

57.287
53.516
6.176
116.978

51.401

3.1568

65.822

10.814

9.754
257.927

2024
in TEUR

50.924
40.790

7.404
99.118

48.332

2.354

88.001

10.894

9177
257.876

Veranderung
in TEUR

6.362
12.726
-1.229
17.860

3.069

804

-22.180

-80

576
50

19

Veranderung
in %

12,6

31,2

-16,6

18,0

6,4

34,2

-25,2

-0,7

6,3

0,0
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Der Personalaufwand gliedert sich wie folgt:

2025 2024 Veranderung Veranderung

in TEUR in TEUR in TEUR in %

Gehdlter 11.872 12.131 -259 -2,1
Abfindungen 97 25 72 289,0
Altersversorgung 41 1.040 -1.000 -96,1
Gesetzliche soziale Aufwendungen 2.345 2.212 133 6,0
Freiwillige soziale Aufwendungen 239 243 -4 -16
Sonstiger Personalaufwand 57 58 -2 -3,2
Gesamt 14.650 15.709 -1.059 -6,7

Im Geschaftsjahr sind keine Forschungskosten angefallen; Entwicklungskosten wurden im Geschéftsjahr als selbst geschaffene
immaterielle Vermégensgegensténde i. H. v. TEUR 2.781 aktiviert und als Ertrdge aus anderen aktivierten Eigenleistungen aus-
gewiesen, die dem Grunde und der Hohe nach auBergewdhnliche Ertrage darstellen.

Nach Bescheiderteilung tiber eine Forschungszulage nach § 6 Forschungszulagengesetz wurde der zu erwartende Betrag fur
das Geschéftsjahr 2025 i. H. v. TEUR 421 in den sonstigen betrieblichen Ertragen ausgewiesen. Es handelt sich insoweit dem
Grunde nach um einen auBergewdhnlichen Ertrag.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermégensgegenstande des Anlagevermégens und Sachanlagen beinhalten regelméBig
nur planmaBige lineare Abschreibungen. Im Berichtsjahr erfolgte lediglich eine auBerplanméBige Abschreibung tiber TEUR 90.

Die Position sonstige betriebliche Aufwendungen teilt sich wie folgt auf:

2025 2024 Veranderung Veranderung

in TEUR in TEUR in TEUR in %

Inkassokommissionen 8.279 8.089 190 2,4

Eigenaufwendungen 12.415 13.383 -969 -7,2

Wertberichtigungen und -22 295 -318 -107,6
Forderungsabschreibungen

Gesamt 20.671 21.767 -1.096 -5,0

Die Zuwendungen fir kulturelle, soziale und kulturpolitische Zwecke wurden im Rahmen der hierzu ergangenen Richtlinien geleistet.

Der fur die Verteilung zur Verfligung stehende Betrag erhdhte sich gegeniiber dem Vorjahr um TEUR 720 auf TEUR 219.839 fir
das Geschéaftsjahr 2025.




Sonstige Angaben

Haftungsverhaltnisse

Am Bilanzstichtag bestanden keine anga-
bepflichtigen Haftungsverhéltnisse.

Sonstige finanzielle
Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen sonstige
finanzielle Verpflichtungen (Bestellobligo
und Leasing) i. H. v. TEUR 2.464. Diese
betreffen im Wesentlichen Dienstleis-
tungsvertrage fir die Entwicklung von
Software und haben eine Laufzeit langs-
tens bis 2028.

Anzahl der Arbeit-
nehmer*innen

Die Gesellschaft hatte 2025 durchschnitt-
lich 192 (Vorjahr: 197) Angestellte (ohne
Geschaftsfihrer). Die Gehalter verander-
ten sich infolge der tariflichen und verein-
barten Anpassungen.

Anteilsbesitz

Die Gesellschaft hielt zum Bilanzstichtag
Anteile an der Initiative Musik gemein-
nltzige Projektgesellschaft mbH, Berlin,
i. H. v. TEUR 24,9. Dies entspricht einer
Beteiligungsquote von 99,6 %. Das Eigen-
kapital betrug zum 31. Dezember 2025
TEUR 1.206. Im Jahr 2025 wurde ein
Jahresiiberschuss von TEUR 256 ausge-
wiesen.

An den folgenden Gesellschaften ist die
GVL als unbeschrénkt haftende Gesell-
schafterin beteiligt:

= Zentralstelle fiir private Uberspie-
lungsrechte, Miinchen, Gesellschaft
burgerlichen Rechts

= Zentralstelle fur Videovermietung,
Minchen, Gesellschaft blrgerlichen
Rechts

= Zentralstelle Bibliothekstantieme,
Minchen, Gesellschaft blrgerlichen
Rechts

= Arbeitsgemeinschaft Kabel

Honorar des
Abschlusspriifers

Das (voraussichtliche) Gesamthonorar des
Abschlussprifers belauft sich fir das Ge-
schaftsjahr 2025 auf TEUR 133; davon
entfallen TEUR 113 auf die Prifung des
Jahresabschlusses, TEUR 10 auf Steu-
erberatungsleistungen und TEUR 10 auf
andere Beratungsleistungen.

Geschafte mit
nahestehenden Personen

Die Gesellschaft hat mit einer Gesellschaf-
terin eine Vereinbarung Uber die Beteili-
gung an den Kosten der Piraterieverfol-
gung abgeschlossen. Die Aufwendungen
beliefen sich fiir das Geschéaftsjahr 2025
auf TEUR 600.

Berlin, den 27. Mai 2026

Dr. Tilo Gerlach
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Geschaftsflihrung

Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich
durch zwei Geschaftsfiihrende oder durch
eine/n Geschéftsfihrende/n in Gemein-
schaft mit einem Prokuristen bzw. einer
Prokuristin vertreten.

Geschéftsfiuhrer waren im Geschaftsjahr
Herr Dr. Tilo Gerlach, Rechtsanwalt, Berlin,
und Herr Guido Evers, Rechtsanwalt, Berlin.

Die Rickstellungen fiur laufende Pensi-
onsverpflichtungen fur frihere Mitglieder
der Geschaftsfihrung belaufen sich auf
TEUR 4.431.

Vorgange von besonderer
Bedeutung nach dem Stich-
tag (,Nachtragsbericht®)

Ereignisse mit wesentlichen finanziellen
Auswirkungen nach dem Abschlussstich-
tag haben sich nicht ergeben.

Guido Evers

Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten
mit beschrankter Haftung (GVL), Berlin
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Anlagenspiegel 2025

Entwicklung des Anlagevermdgens im Geschaftsjahr 2025

I. Immaterielle Vermoégens-
gegenstande

1. Selbst geschaffene gewerb-
liche Schutzrechte und ahnliche
Rechte und Werte

2. Entgeltlich erworbene Konzes-
sionen, gewerbliche Schutz-
rechte und ahnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten

3. Software in Entwicklung

Il. Sachanlagen

1. Grundstiicke mit
Geschaftsbauten

2. Betriebs- und
Geschaftsausstattung

Ill. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen
Unternehmen

2. Beteiligungen

3. Wertpapiere des
Anlagevermégens

Gesamt

01.01.2025

3.012.026,56

8.193.835,16
3.847.981,25

16.0563.842,97

6.365.595,36

1.956.403,49

8.321.998,85

24.900,00
4,00

62.614.765,18

62.639.669,18

86.015.511,00

Anschaffungs- und Herstellungskosten in EUR

Zugange

0,00

0,00
2781.280,81

2.781.280,81

0,00

47.815,62

47.815,62

0,00
0,00

1156.8566.732,00

115.856.732,00

118.685.828,33

Umbuchungen

3.036.831,64

0,00
-3.036.831,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Abgange

168.5647,75

1.693.477,03
0,00

1.852.024,78

13.263,68

652.234,36

665.498,04

0,00
0,00

16.5686.474,18

15.5686.474,18

18.103.997,00

31.12.2025

5.890.310,35

6.500.358,13
3.692.430,52

156.983.099,00

6.352.331,68

1.351.984,65

7.704.316,33

24.900,00
4,00

162.885.023,00

162.909.927,00

186.597.342,33




Aufgelaufene Abschreibungen in EUR

01.01.2025

423.455,82

8.174.861,84
0,00

8.598.317,66

1.687.321,60

1.768.740,75

3.346.062,35

0,00
0,00

222.840,00

222.840,00

12.167.220,01

Zugange

1.084.149,40

11.032,00
0,00

1.095.181,40

87.363,03

78.2568,26

165.611,29

0,00
0,00

486.556,50

486.556,50

1.747.349,19

Abgange

1568.547,75

1.693.111,50
0,00

1.851.659,25

13.263,68

649.311,35

662.575,03

0,00
0,00

750,00

750,00

2.514.984,28

31.12.2025

1.349.057,47

6.492.782,34
0,00

7.841.839,81

1.661.410,95

1.187.687,66

2.849.098,61

0,00
0,00

708.646,50

708.646,50

11.399.584,92

Restbuchwerte in EUR

31.12.2025

4.541.252,88

7.575,79
3.692.430,52

8.141.259,19

4.690.920,73

164.296,99

4.8556.217,72

24.900,00
4,00

162.176.376,50

162.201.280,50

175.197.757,41

31.12.2024

2.588.570,74

18.973,32
3.847.981,25

6.455.525,31

4778.273,76

197.662,74

4.975.936,50

24.900,00
4,00

62.391.925,18

62.416.829,18

73.848.290,99
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Lagebericht fir das Geschaftsjahr 2025

Gesellschaft zur Verwertung von Leis-
tungsschutzrechten mit beschrankter
Haftung (GVL), Berlin

A. Grundlagen des
Unternehmens -
Geschaftsmodell und
Rahmenbedingungen

Die GVL nimmt die Vergutungsanspriiche
derihrals Wahrnehmungsberechtigte an-
gehérenden auslibenden Kinstler*innen,
Tontragerhersteller*innen, Musikvideoclip-
hersteller‘innen und Veranstalterinnen
nach dem Urheberrechtsgesetz wabhr,
soweit es die Zweitverwertung betrifft.
Hierzu z&hlen insbesondere die Sendung
erschienener Tontrager und Videoclips,
die &ffentliche Wiedergabe, die private
Vervielfaltigung, Vermietung und Verleih
sowie die Vergltungsanspriiche gegen-
Uber Plattformbetreibern. Die Wahrneh-
mung erfolgt treuhénderisch ohne Ge-
winnerzielungsabsicht nach MaBgabe der
Vorschriften des Urheberrechtsgesetzes
(UrhG) und des Verwertungsgesellschaf-
tengesetzes (VGG). Hierbei unterliegt die
GVL der Aufsicht durch das Deutsche
Patent- und Markenamt. Die Anzahl der
Direktberechtigten betragt zum Stichtag
31. Dezember 2025 insgesamt 185.021,
davon 169.5697 ausiibende Kiinstler*innen
sowie 15.424 Tontragerunternehmen und
Veranstalter®innen.

Im Berichtsjahr entsprechen die Erlose
dem Niveau des Vorjahres. Der Bereich
Rundfunk verzeichnet einen deutlichen
Anstieg gegentiber dem Vorjahr aufgrund
diverser Nachzahlungen fur alte Leis-
tungsjahre im Rahmen des Abschlusses
neuer Tarifvertrage. Auch der Bereich
offentliche Wiedergabe weist abermals
einen Anstieg gegenlber dem Geschéfts-
jahr 2024 aus. Dem gegenuber stehen
niedrigere Ertrage im Bereich Vervielfal-
tigung aufgrund einer Sonderzahlung im

Vorjahr, die nicht wiederkehrender Natur
ist. Insgesamt bleibt die GVL somit auch
weiterhin eine stabile und zuverlassige
Saule der Kulturwirtschaft.

B. Wirtschaftsbericht

1. Geschaftsverlauf —
Umsatzentwicklung und
Aufwendungen

1.1. Entwicklung der Erlose

Generellverzeichnetdie GVLim Geschafts-
jahr 2025 eine stabile Ertragsentwicklung.
Die Gesamtertrage (Umsatzerlése, sonsti-
ge betriebliche Ertrage sowie Zinsertrage)
liegen mit EUR 257,9 Mio. geringfligig tber
dem Ergebnis des Vorjahres. Wesentliche
Treiber waren die Erléssegmente Rund-
funk, 6ffentliche Wiedergabe, Webcasting
sowie auslandische Verwertungsgesell-
schaften mit einem Anstieg von insgesamt
EUR 23,5 Mio. (+15,5 %). Dem gegentiber
stehen die Bereiche Kabel und Vervielfal-
tigung mit einem Riickgang von insgesamt
EUR 23,4 Mio. gegeniiber dem Vorjahr
(24,5 %). Damit liegen die Gesamterlése
deutlich tber den Planerwartungen.

1.2. Erlose Rundfunk
und Kabel

Die Vergutungen fir Radio, TV und Weiter-
sendung belaufen sich auf EUR 117,0 Mio.
und weisen somit einen deutlichen Anstieg
aus (+18,0 %). Dabei konnten vor allem die
Vergltungen aus dem Bereich Radio und
TV um EUR 19,1 Mio. (+20,8 %) gesteigert
werden. Hintergrund hierfir sind neu ver-
handelte Tarifvertrage inklusive diverser
Nachzahlungen fir alte Leistungszeitrau-
me. Die Nachzahlungen belaufen sich auf
insgesamt EUR 20,1 Mio.

Die Vergltung fir die Weitersendung
gemaB § 20b Abs. 1 und 2 UrhG liegt

im Geschaftsjahr 2025 mit EUR 6,2 Mio.
unter dem Niveau des Vorjahres (-16,6 %)
aufgrund einbehaltener Erlose seitens der
Minchner Gruppe im Zuge von Neuver-
handlungen der Verteilschlissel.

1.3. Erlose offentliche
Wiedergabe

Die Ertrage aus der 6ffentlichen Wieder-
gabe stiegen um EUR 3,1 Mio. (+6,4 %)
auf EUR 51,4 Mio. Hierbei wirkte sich eine
Nachzahlung i. H. v. EUR 0,9 Mio. fur alte
Leistungszeitraume positiv aus.

Das weiterhin bestehende Tarifgefalle
gegeniber den GEMA-Tarifen im Bereich
der 6ffentlichen Wiedergabe ist Gegen-
stand von zwei Musterverfahren, wobei
Verfahrensgegnerin nicht die Schwes-
tergesellschaft GEMA ist, sondern die
Vereinigungen der Nutzer*innen, die die
Leistung der GVL-Berechtigten in Verfol-
gung gewerblicher Interessen verwenden.

Ein Verfahren betrifft die Tarifstruktur
fir die Vervielféaltigung zum Zweck der
offentlichen Wiedergabe, die auf Wei-
sung des DPMA geéndert wurde. Das
bisherige System eines Aufschlages von
50 % auf den jeweiligen Wiedergabetarif
wurde ersetzt durch ein eigenstandiges
Tarifsystem, das allein an die Anzahl der
Vervielfaltigungen ankniipft und diese
autonom bewertet. Das OLG Miinchen
hatte die Entscheidung der Schiedsstelle,
der GVL lediglich 20 % des neuen au-
tonomen GEMA-Vervielféltigungstarifs
zuzuerkennen, bestatigt. Zugleich wurde
die Revision nicht zugelassen. Gegen die
Zurickweisung der hiergegen eingeleg-
ten Nichtzulassungsbeschwerde durch
den Bundesgerichtshof wurde wiederum
Verfassungsbeschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht eingereicht.

Parallel wird ein Schiedsstellenverfahren
gefihrt, das den Tarif fur die 6ffentliche
Wiedergabe von Radiosendungen zum



Gegenstand hat. Wahrend fur die Ra-
diosendungen selbst Vergitungstarife in
gleicher Héhe fur GEMA und GVL gelten,
erhalt die GEMA fur deren 6ffentliche Wie-
dergabe fast viermal so viel wie die GVL.
Die bisherige Spruchpraxis unterstitzt die
historisch Uberholte Beeintrachtigung der
Marktverhaltnisse. Dagegen wendet sich
die GVL. Ein Termin fir eine mindliche
Anhérung steht noch immer nicht fest.

1.4. Erlose Webcasting

Die Vergutungen aus dem Bereich Web-
casting belaufen sich auf EUR 3,2 Mio.
und liegen somit Uber dem Niveau des
Vorjahres (+34,2 %). Der Anstieg resultiert
aus Nachzahlungen fir alte Leistungszeit-
raume.

1.5. Erlose Vervielfalti-
gungsrechte

Die wahrgenommenen Vervielfaltigungs-
rechte flhrten zu Erlésen i. H. v. EUR
65,8 Mio. und verzeichneten gegeniber
dem Vorjahr somit einen Rickgang i. H. v.
EUR 22,2 Mio. (-25,2 %). Grund hierfir
ist vor allem eine im Vorjahr empfangene
Nachzahlung von der ZPU fiir alte Leis-
tungszeitraume. Die um Einmaleffekte
und die Einnahmen aus anderen Verviel-
faltigungsquellen (im Wesentlichen ZBT)
bereinigten ZPU-Erlése lagen im Ge-
schaftsjahr 2025 mit EUR 63,1 Mio. Uber
dem Vorjahr (bereinigt EUR 61,3 Mio.).
Hintergrund hierfir sind hohere Erlése in
den Kategorien Tablets und PCs.

1.6. Sonstige Erlose

Die sonstigen Erldse umfassen die Ver-
gUtungen aus Vermietung und Verleih,
Zinsertrage, die erzielten Einnahmen aus
der Wahrnehmung der Rechte aus der
Schutzfristverlangerung geméaB § 79a
UrhG sowie sonstige betriebliche Ertrage.

Dieser Bereich verzeichnete einen leichten
Rickgangi. H.v.-0,7 % auf EUR 10,8 Mio.

Die Zinsertrage, mit EUR 7,2 Mio. die we-
sentlichste Position innerhalb der sonsti-
gen Erlése, liegen EUR 0,4 Mio. unter dem
Vorjahr. Hierbei machte sich, trotz im Mittel
gegeniber dem Vorjahr leicht gestiegener
Anlagebetrage, die seit Mitte 2024 riick-
laufige Zinsentwicklung bemerkbar. Bei der
Kapitalanlage verfolgt die GVL eine miindel-
sichere und damit risikoaverse Anlagepoli-
tik, zu der sie gemaB VGG verpflichtet ist.

Die Vergltungen aus Vermietung und Ver-
leih bewegen sich mit EUR 1,5 Mio. auf
dem Niveau des Vorjahres.

Die Einnahmen aus der Wahrnehmung der
Rechte aus der Schutzfristverlangerung
gemaB § 79a UrhG liegen mit EUR 1,6 Mio.
geringfligig tber dem Niveau des Vorjah-
res.

Die sonstigen betrieblichen Ertrage bein-
halten im Wesentlichen eine Forschungs-
zulage i. H. v. EUR 0,4 Mio.

1.7. Verglitungen aus dem
Ausland

Fur die Einnahmen aus Repréasentations-
vereinbarungen mit ausléandischen Verwer-
tungsgesellschaften wurden EUR 9,8 Mio.
erzielt. Dies entspricht einem Anstieg ge-
geniber dem Vorjahr von EUR 0,6 Mio.
(+6,3 %).

1.8. Entwicklung der
Aufwendungen

Die Aufwendungen der GVL bestehen zum
GroBteil aus Personal- und personalnahen
Kosten. Durch die nutzungsbasierte Ab-
rechnung, die die Verarbeitung von vielen
Millionen von Daten nach sich zieht, ist ein
groBer Teil der Belegschaft in den Berei-
chen IT und Daten beschaftigt.
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Der Personalaufwand reduzierte sich
im Geschaftsjahr 2025 um 6,7 % auf
EUR 14,6 Mio. Dieser Rickgang resul-
tiert zum einen aus Anpassungen bei den
Pensionsrickstellungen. Zum anderen
verzeichnete die GVL eine niedrigere An-
zahl an Mitarbeitenden (im Jahresmittel
2025: 192 vs. 2024: 197).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendun-
gen sind im Vergleich zum Vorjahr um
EUR 1,1 Mio. auf EUR 20,7 Mio. gesunken.
Dies ist iberwiegend durch abermals nied-
rigere Ausgaben fir externe Dienstleister
begrindet. Weiterhin mussten weniger
Wertberichtigungen auf Forderungen ge-
bildet werden. Dem gegentber stehen ho-
here Ausgaben im Zusammenhang mit der
im Geschaftsjahr 2025 durchgefihrten
Berechtigtenversammlung sowie hoéhere
Inkassokosten (Erléssteigerung offentli-
che Wiedergabe und héhere Inkassokos-
ten Weitersendung).

Im Rahmen der Aktivierung von Eigenleis-
tungen fur die Herstellung selbst geschaf-
fenerimmaterieller Vermogensgegenstan-
de (Software) wurden im Geschéaftsjahr
2025 EUR 2,8 Mio. gebucht.

Die Zuwendungen entsprechen mit EUR 4,0
Mio. in etwa dem Vorjahr.

Der Gesamtkostensatz der GVL liegt damit
bei 14,8 % (Vorjahr: 15,0 %). Der Ver-
waltungskostensatz, der die unmittelbar
steuerbaren Kostenbestandteile berlick-
sichtigt, liegt 2025 bei 9,2 % (Vorjahr:
9,8 %).

1.9. Sonstige Vorgange des
Geschaftsjahres

Die mit den relevanten Plattformbetreibern
2022 begonnenen Verhandlungen zur Um-
setzung der verwertungsgesellschafts-
pflichtigen Vergitungsanspriiche, die
durch das Urheberrechts-Diensteanbieter-
Gesetz (UrhDaG) neu geschaffen wurden,
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wurden fortgesetzt. Hierzu zahlt der soge-
nannte Direktvergltungsanspruch der aus-
Ubenden Kinstler*innen, der vertraglich
eingerdumte Nutzungen flankiert. AuBer-
dem geht es um die Monetarisierung der
den ausibenden Kiinstler*innen und Ton-
tragerhersteller*innen zustehenden Vergu-
tungsanspriiche fir mutmaBlich erlaubte
Nutzungen und Nutzungen aufgrund der
sogenannten Pastiche-Schranke. Letztere
gilt nach dem aktuellen Urteil des EuGH in
Sachen ,Metall auf Metall“ unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch fur die Verwen-
dung von Samples aus anderen Tontragern.
Fur die praktische Anwendung lasst das
Urteil der européischen Richter jedoch
einige Spielraume.

Vergltungspflichtig sind als Dienste-
anbieter ausschlieBlich Online-Plattfor-
men, die von den Nutzer*innen selbst
hochgeladene Inhalte anbieten, wie z. B.
YouTube, Instagram oder TikTok. Kommer-
zielle Streaming-Plattformen mit eigenen
Angeboten wie Spotify oder Netflix sind
von den gesetzlichen Anspruchsgrundla-
gen nicht erfasst. Mit der Geltendmachung
der Anspriche hat die GVL gemeinsam
mit anderen deutschen Verwertungsge-
sellschaften die CESARights GmbH, eine
Servicegesellschaft der GEMA, die Uber
die ZPU auch die Privatkopieanspriiche
wahrnimmt, betraut. Mit den Plattformen
finden Verhandlungen statt. Erste Verfah-
ren wurden eingeleitet, Vergltungstarife
wurden verdffentlicht.

2. Darstellung der Lage
2.1. Vermogenslage

Die Bilanzsumme per 31. Dezember
2025 betragt EUR 389,8 Mio. (Vorjahr:
EUR 411,2 Mio.). Das Anlagevermogen
(EUR 175,2 Mio.; Vorjahr: EUR 73,8 Mio.)
umfasstim Wesentlichen Wertpapiere des
Anlagevermdgens i. H. v. EUR 162,2 Mio.
(Vorjahr: EUR 62,4 Mio.), die drei Ge-
schaftsgrundsticke nebst Geschéaftsge-

bauden der GVL sowie aktivierte Eigen-
leistungen fur selbst erstellte Software.

Das Umlaufvermdgen besteht wie im
Vorjahr, neben den Bankguthaben (inkl.
Termingeldanlagen), vor allem aus den
Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen i. H. v. EUR 36,5 Mio. (Vorjahr:
EUR 38,6 Mio.) sowie zur kurzfristi-
gen Anlage gehaltenen Wertpapieren
(EUR 29,2 Mio.; Vorjahr: EUR 26,3 Mio.).

Das Stammkapital der Gesellschaft be-
tragt unverandert TEUR 26.

Den Riuckstellungen fur die Vertei-
lung wurden im Geschaftsjahr 2025
EUR 219,8 Mio. zugefiihrt, die auf die im
Berichtsjahr erlésten Vergltungen entfal-
len. Diese werden im Folgejahr erstmals
in den Verteilzyklen berlcksichtigt. Die
Ruckstellung liegt mit EUR 343,17 Mio.
leicht unter dem Vorjahr (EUR -2,0 Mio.).

Durch das mitwirkungs- und nutzungs-
basierte Verteilungssystem fur Kinst-
ler*innen entsprechend den gesetzlichen
Vorgaben konnen die Vergitungen fir
Kinstlerinnen nicht vollstandig fir ein
Verteilungsjahr ausgekehrt werden, solan-
ge noch Mitwirkungsmeldungen offen sind.
Den berechtigten Kiinstler*innen — ebenso
wie den Tontragerherstellern — steht eine
dreijahrige Meldefrist zur Verfligung, so-
dass auf Basis laufend angepasster Hoch-
rechnungen ein entsprechender Vergi-
tungsanteil vorgehalten werden muss. Die
Gesellschaft bildet hierfur Riickstellungen.

Die Ubrigen Rickstellungen einschlieB-
lich fir Pensionen und Personal betragen
EUR 15,1 Mio. (Vorjahr: EUR 14,4 Mio.).

Die Verbindlichkeiten gegeniber Berechtig-
ten aus Verteilungen sind von EUR 46,3 Mio.
auf EUR 26,3 Mio. gesunken. Dieser Pos-
ten enthalt Zahlungen von Schwester-
gesellschaften zur Weiterleitung an die
Berechtigten der GVL sowie Zuweisungen
aus den schlussverteilten Jahren, die den

davon betroffenen Berechtigten u. a. auf-
grund fehlender Daten sowie der festgeleg-
ten Ausschittungsgrenze ab einem Betrag
von EUR b bis zur Schlussverteilung vorerst
nicht ausgezahlt werden konnten. Der Riick-
gang ist insbesondere auf im Jahr 2025
erteilte Freistellungsbescheinigungen fir
auslandische Verwertungsgesellschaften
durch das Bundeszentralamt fur Steuern
zurlckzufihren, deren Ausbleiben zuvor zu
einem Ausschittungsstau geflhrt hatte.
Gemeinsam mit Verbanden und anderen
Verwertungsgesellschaften hatte die GVL
eine erhebliche Verfahrensbeschleunigung
erwirkt. Ein verstérkter Fokus gilt weiter-
hin der Identifikation und Beseitigung von
Ausschittungshindernissen  gegeniber
einzelnen Berechtigten, wie unrichtige
Kontoverbindungen, fehlende Steuerstatus
oder Erbscheine. Hierdurch konnten auch
in diesem Jahr zusatzliche Auszahlungen
erfolgen.

2.2. Finanzlage

Die Guthaben bei Kreditinstituten ha-
ben sich gegeniber dem Vorjahr um
EUR 123,3 Mio. auf EUR 145,1 Mio. re-
duziert. Der Rickgang resultiert im We-
sentlichen aus dem vermehrten Erwerb
von mittelfristigen Anleihen, der anstelle
von Termingeldanlagen getatigt wurde.
Im Berichtsjahr wurden im Rahmen der
Anlagerichtlinie der GVL solche Anleihen
im Wert von EUR 115,9 Mio. erworben.
Hintergrund des systembedingten Finanz-
mittelbestandes sind die jeweils parallel
offenen vier Verteilungsjahre der GVL.

2.3. Ertragslage und
Geschaftsergebnis

Der aus dem Geschéftsjahr 2025 resultie-
rende zu verteilende Betrag (vor Zuwen-
dungen) betragt EUR 223,9 Mio. (Vorjahr:
EUR 223,0 Mio.). Nach Abzug der Zuwen-
dungen fir kulturelle, kulturpolitische
und soziale Zwecke (EUR 4,0 Mio.) bleibt



ein fur die Verteilung zur Verfigung
stehender Betrag (Geschaftsergebnis) von
EUR 219,8 Mio. (Vorjahr: EUR 219,1 Mio.).
Die Planerwartungen wurden hierdurch
abermals Ubertroffen.

C. Risikobericht und
Prognose

1. Risikobericht
1.1. Risikomanagement

Das Risikomanagement der GVL ist fester
Bestandteil des Qualitadtsmanagement-
systems und dient der systematischen
Unterstltzung der Geschéaftsfihrung.

Im Zuge des vermehrten Einsatzes von
Verfahren der kiinstlichen Intelligenz (KI)
beriicksichtigt es gezielt Kl-spezifische
Risiken. Dazu zéhlen insbesondere As-
pekte der Datenqualitat und -verfiigbar-
keit, der IT- und Informationssicherheit,
der Transparenz und Nachvollziehbarkeit
von Kl-gestutzten Anwendungen sowie re-
gulatorische und ethische Anforderungen.
Der Einsatz von Kl wird im Rahmen der be-
stehenden Governance-Strukturen beglei-
tet, um sicherzustellen, dass KI-Ldsungen
verantwortungsvoll, regelkonform und im
Einklang mit den Unternehmenszielen der
GVL eingesetzt werden.

Das Risikoinventar umfasst Risiken aus
samtlichen Unternehmensbereichen. Das
Risikomanagement unterstitzt die Fach-
bereiche kontinuierlich bei der Identifika-
tion, Analyse und Bewertung von Risiken
sowie bei der Planung, Umsetzung und
Nachverfolgung geeigneter MaBnahmen.
Die wesentlichen Risiken werden halbjéhr-
lich zusammengefasst, bewertet und im
Rahmen der Berichterstattung an das zu-
standige Aufsichtsgremium kommuniziert.

1.2. Finanzrisiken

Die GVL ist als Akteurin im Bereich der
Geldanlage Kurs- und Ausfallrisiken aus-
gesetzt. Diese potenziellen Gefahren wer-
den jedoch durch ein aktives und langfris-
tiges Anlagemanagement reduziert, das
auf Diversifikation und ein konsequentes
Monitoring des Portfolios setzt. Grund-
satzlich werden Ausfallrisiken durch die
Anlagerichtlinie, die nur mindelsichere
Anlagen hochster Bonitat zulasst, stark
begrenzt.

Dariiber hinaus existiert fur die GVL ein
Forderungsausfallrisiko, falls Lizenzneh-
mer*innen ihre Forderungen nicht beglei-
chen. Die GVL begegnet diesem Risiko
mit einem strukturierten Mahnwesen, das
auch Inkassoverfahren miteinschlieBt.
Zudem werden Wertberichtigungen auf
Uberfallige Forderungen vorgenommen,
um das Risiko bilanziell abzubilden.

1.3. Geschaftsprozesse

Das Geschéaftsprozessmanagement der
GVL ist eingebunden in das Qualitats-
management und befasst sich mit der
systematischen Identifikation, Gestal-
tung, Implementierung, Steuerung sowie
Optimierung und Dokumentation von
Prozessen. Durch einen prozessorientier-
ten Ansatz wird die Kundenorientierung
verbessert sowie die Agilitat gesteigert
und das Unternehmen kann schneller auf
technologische und gesetzliche Anderun-
gen reagieren.

Essenziell fur den reibungslosen Ablauf
der Geschaftsprozesse ist die konsequente
Identifikation von Risiken in den unterstit-
zenden IT-Funktionalitdten. Daherist ein en-
ger und regelmaBiger Austausch zwischen
dem Risikomanagement, der IT-Sicherheit
und dem Datenschutz von hoher Bedeu-
tung, um eine geschitzte Datenverarbei-
tung sicherzustellen und auch zukinftig
gegen Cyberrisiken gewappnet zu sein.
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1.4. Marktabhangigkeit
und Chancen

Die GVL als Verwertungsgesellschaftist in
ihrer Arbeit eng an die Entwicklungen der
Unterhaltungsindustrie gebunden, sowohl
national als auch international. In den letz-
ten Jahren hat sich das Nutzungsverhalten
der Konsument*innen deutlich verandert,
insbesondere durch die wachsende Be-
liebtheit von Streaming-Diensten. Diese
Entwicklung stellt die GVL vor die Heraus-
forderung, mogliche Riickgange bei den
Erlésen aus der Tontragersendung und der
Privatkopievergitung auszugleichen. Um
nachhaltige Einnahmen zu sichern, legt die
GVL daher ihren Fokus verstarkt auf die
ErschlieBung von weiteren Vergltungsfel-
dern. Die zukinftigen Erlésméglichkeiten
hangen wesentlich von der Entwicklung
des Rechteportfolios ab, das der GVL zur
Verfligung steht. Allerdings werden hierin
auch Chancen gesehen, die Einnahme-
basis zu verbreitern und die méglichen
Rickgange aus anderen Erlésquellen
auszugleichen.

2. Prognose

Das laufende Geschaftsjahr 2026 zeich-
net sich durch eine grundsatzlich stabile
Entwicklung aus. Zusatzliche Einnahmen,
wie in den Vorjahren, durch aufholende
Nachzahlungseffekte werden allerdings
nicht erwartet.

Die Verunsicherungen der Vorjahre durch
Corona, den Ukraine-Krieg und den Gaza-
Krieg haben sich durch den Krieg der USA
mit dem Iran verscharft. Unmittelbare
Auswirkungen auf die Geschaftstatigkeit
der GVL sind noch nicht zu verzeichnen,
allerdings ist angesichts der wirtschaftli-
chen Belastungen der deutschen Haus-
halte mit Konsumzuriickhaltung und ei-
nem Rickgang der Werbeumsétze der
Rundfunkunternehmen zu rechnen. Das
kann zu Erldsbeeintrachtigungen in allen
wesentlichen Einnahmebereichen fihren.
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In Summe geht die GVL fur das Jahr 2026
von ricklaufigen Erldsen aus, was zum
GroBteil den Einmaleffekten des Vorjahres
geschuldet ist.

Die laufenden Musterverfahren zur Erhé-
hung der Tarife im Bereich der 6ffentlichen
Wiedergabe und ebenso die Verhandlun-
gen mit den Online-Plattformen zur Durch-
setzung der Vergitungsanspriiche nach
dem UrhDaG werden im Falle eines positi-
ven Ausgangs im laufenden Geschaftsjahr
noch nicht zu Vergltungssteigerungen
fuhren. Angesichts der vielen noch offe-
nen rechtlichen und praktischen Fragen
zum Umfang der Auskunfts- und Vergu-
tungspflicht und zur Verfligbarkeit erfor-
derlicher Daten ist hier nicht mit schnellen
Abschlissen zu rechnen.

Bis zum Berichtszeitpunkt konnten alle
vorgesehenen Verteilungen fristgerecht
durchgefihrt werden. Fir die Vielzahl der
Verteilungsdurchlaufe des Jahres 2026
wurden erstmals konkrete Verteildaten
taggenau festgelegt und kommuniziert,
was eine Weiterentwicklung der verléass-
lichen und regelméBigen Planungsroutine
darstellt.

Die Datenqualitat als Grundlage fir eine
schnellere und vollstéandigere Verteilung
wird weiter verbessert werden. Die nut-
zungsbezogene Verteilung erfordert es,
Vergltungen tber mehrere Jahre fir Be-
rechtigte vorzuhalten, bis diese ihre Mit-
wirkungs- und Repertoiredaten vollstandig
angemeldet haben. Im IV. Quartal 2026
werden die Schlussverteilungen flr das
Verteilungsjahr 2022 erfolgen.

Auch darlber hinaus unterliegen die
IT-Systeme der GVL einschlieBlich der
Geschaftsprozesse einer laufenden dy-
namischen Weiterentwicklung. Wichtige
Verbesserungen und Effizienzsteigerun-
gen werden vom Einsatz Kl-gestutzter
Tools erwartet.

Eine genauere Prognose — auch fir das
Geschaftsergebnis — ist aufgrund der vo-
latilen und vielschichtigen Entwicklungen
bei Vertragsvereinbarungen, Meldezahlen
und anderen Faktoren kaum méglich. Ins-
gesamtist die GVL technisch, strategisch
und operativ so aufgestellt, dass trotz der
weltwirtschaftlichen Herausforderungen
fur das laufende Jahr 2026 zum Zeit-
punkt der Berichterstattung zwar ein im
Vergleich zum Vorjahr ricklaufiges Ge-
schaftsergebnis, jedoch auf nach wie vor
hohem Niveau, erwartet werden kann.

Berlin, im Mai 2026

Dr. Tilo Gerlach

Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten
mit beschrankter Haftung (GVL), Berlin

Guido Evers
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Bestatigungsvermerk des unabhangigen Abschlussprifers

An die Gesellschaft zur Verwertung von
Leistungsschutzrechten mit beschrankter
Haftung (GVL), Berlin

Priifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Ge-
sellschaft zur Verwertung von Leistungs-
schutzrechten mit beschrankter Haftung
(GVL), Berlin, — bestehend aus der Bilanz
zum 31. Dezember 2025, der Gewinn- und
Verlustrechnung und der Kapitalflussrech-
nung flr das Geschaftsjahr vom 1. Januar
2025 bis zum 31. Dezember 2025 sowie
dem Anhang, einschlieBlich der Darstellung
der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den — geprift. Dartiber hinaus haben wir
den Lagebericht der Gesellschaft zur Ver-
wertung von Leistungsschutzrechten mit
beschrankter Haftung (GVL), Berlin, fiir das
Geschaftsjahrvom 1. Januar 2025 bis zum
31. Dezember 2025 geprift.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei
der Prifung gewonnenen Erkenntnisse

= entspricht der beigefligte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen
den deutschen, fur Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung
der deutschen Grundsétze ordnungsma-
Biger Buchfihrung ein den tatsachlichen
Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermogens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2025 sowie
ihrer Ertragslage fir das Geschéftsjahr
vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezem-
ber 2025 und

= vermittelt der beigefligte Lagebericht
insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft. In allen
wesentlichen Belangen steht dieser
Lagebericht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukinftigen
Entwicklung zutreffend dar.

GemaB § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren
wir, dass unsere Priifung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsm&Bigkeit des
Jahresabschlusses und des Lageberichts
gefuhrt hat.

Grundlage fiir die Prifungs-
urteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Uberein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung
dervom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW)
festgestellten deutschen Grundséatze ord-
nungsmaBiger Abschlusspriifung durchge-
fuhrt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundséatzen ist im Ab-
schnitt ,Verantwortung des Abschlusspri-
fers fur die Prifung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts* unseres Bestéti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben.
Wir sind von dem Unternehmen unabhan-
gig in Ubereinstimmung mit den deutschen
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen
Vorschriften und haben unsere sonstigen
deutschen Berufspflichten in Ubereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfillt. Wir
sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prifungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage fiir un-
sere Prifungsurteile zum Jahresabschluss
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der
gesetzlichen Vertreter

fur den Jahresabschluss und
den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich fir die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, fur Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen
entspricht, und dafir, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen
Grundsétze ordnungsmaBiger Buchfiihrung
ein den tatséchlichen Verhaltnissen ent-
sprechendes Bild der Vermégens-, Finanz-
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich fur die internen Kontrollen, die
sie in Ubereinstimmung mit den deutschen
Grundsatzen ordnungsmaBiger Buchfih-
rung als notwendig bestimmt haben, um
die Aufstellung eines Jahresabschlusses
zu erméglichen, der frei von wesentlichen
falschen Darstellungen aufgrund von dolo-
sen Handlungen (d. h. Manipulationen der
Rechnungslegung und Vermdgensschadi-
gungen) oder Irrtimern ist.

Beider Aufstellung des Jahresabschlusses
sind die gesetzlichen Vertreter dafir ver-
antwortlich, die Fahigkeit der Gesellschaft
zur Fortfuhrung der Unternehmenstétig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben
sie die Verantwortung, Sachverhalte in
Zusammenhang mit der Fortfihrung der
Unternehmenstatigkeit, sofern einschla-
gig, anzugeben. Dariiber hinaus sind sie
dafur verantwortlich, auf der Grundlage
des Rechnungslegungsgrundsatzes der
Fortfihrung der Unternehmenstéatigkeit
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsach-
liche oder rechtliche Gegebenheiten ent-
gegenstehen.

AuBerdem sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich fur die Aufstellung des
Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen
und Risiken der zukiinftigen Entwicklung
zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich fir die
Vorkehrungen und MaBnahmen (Systeme),
die sie als notwendig erachtet haben, um
die Aufstellung eines Lageberichts in
Ubereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften
zu ermdglichen, und um ausreichende ge-
eignete Nachweise flr die Aussagen im
Lagebericht erbringen zu kdnnen.

Verantwortung des
Abschlusspriifers fiir die
Prifung des Jahresab-
schlusses und des Lagebe-
richts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Si-
cherheit dartiber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen falschen Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen oder Irrtimern
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss
sowie mit den bei der Priifung gewonnenen
Erkenntnissen in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht
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und die Chancen und Risiken der zukinf-
tigen Entwicklung zutreffend darstellt, so-
wie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen,
der unsere Prifungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes MaRB
an Sicherheit, aber keine Garantie dafur,
dass eine in Ubereinstimmung mit § 317
HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsatze ordnungsmaéBiger
Abschlussprifung durchgefihrte Priifung
eine wesentliche falsche Darstellung stets
aufdeckt. Falsche Darstellungen kdnnen
aus dolosen Handlungen oder Irrtimern
resultieren und werden als wesentlich an-
gesehen, wenn verniinftigerweise erwar-
tet werden konnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses
Jahresabschlusses und Lageberichts ge-
troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen
von Adressaten beeinflussen.

Wéhrend der Prifung Uben wir pflichtge-
maBes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darlber hinaus

= identifizieren und beurteilen wir die
Risiken wesentlicher falscher Dar-
stellungen im Jahresabschluss und
im Lagebericht aufgrund von dolosen
Handlungen oder Irrtimern, planen
und fuhren Prifungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch
sowie erlangen Prifungsnachweise,
die ausreichend und geeignet sind, um
als Grundlage flr unsere Prifungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass eine
aus dolosen Handlungen resultieren-
de wesentliche falsche Darstellung
nicht aufgedeckt wird, ist héher als
das Risiko, dass eine aus Irrtimern
resultierende wesentliche falsche
Darstellung nicht aufgedeckt wird, da
dolose Handlungen kollusives Zusam-
menwirken, Falschungen, beabsich-
tigte Unvollstandigkeiten, irreflihrende
Darstellungen bzw. das AuBerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten
kénnen.

= erlangen wir ein Verstéandnis von den
fur die Prifung des Jahresabschlus-
ses relevanten internen Kontrollen
und den fir die Prifung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und
MaBnahmen, um Prifungshandlungen

zu planen, die unter den Umstanden
angemessen sind, jedoch nicht mit
dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirk-
samkeit der internen Kontrollen der
Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen
und MaBnahmen abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden
sowie die Vertretbarkeit der von den
gesetzlichen Vertretern dargestellten
geschatzten Werte und damit zusam-
menhangenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen Uber
die Angemessenheit des von den
gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsgrundsatzes der
Fortfihrung der Unternehmensta-
tigkeit sowie, auf der Grundlage der
erlangten Prifungsnachweise, ob eine
wesentliche Unsicherheit im Zusam-
menhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame
Zweifel an der Fahigkeit der Gesell-
schaft zur Fortflihrung der Unterneh-
menstéatigkeit aufwerfen kénnen. Falls
wir zu dem Schluss kommen, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind
wir verpflichtet, im Bestatigungsver-
merk auf die dazugehdrigen Angaben
im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt aufmerksam zu machen oder,
falls diese Angaben unangemessen
sind, unser jeweiliges Prifungsurteil
zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage
der bis zum Datum unseres Bestéti-
gungsvermerks erlangten Prifungs-
nachweise. Zukiinftige Ereignisse
oder Gegebenheiten kdnnen jedoch
dazu fihren, dass die Gesellschaft
ihre Unternehmenstatigkeit nicht mehr
fortfihren kann.

Berlin, den 27. Mai 2026
Grant Thornton AG

Wirtschaftsprifungsgesellschaft

Thorsten Schmidt
Wirtschaftsprifer

= beurteilen wir Darstellung, Aufbau
und Inhalt des Jahresabschlusses
insgesamt einschlieBlich der Angaben
sowie ob der Jahresabschluss die
zugrunde liegenden Geschéaftsvorfalle
und Ereignisse so darstellt, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsatze ordnungsméaBi-
ger Buchflihrung ein den tatsachlichen
Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdégens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt.

= beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss,
seine Gesetzesentsprechung und das
von ihm vermittelte Bild von der Lage
der Gesellschaft.

= fuhren wir Prifungshandlungen zu
den von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten zukunftsorientierten An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis
ausreichender geeigneter Priifungs-
nachweise vollziehen wir dabei insbe-
sondere die den zukunftsorientierten
Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die
sachgerechte Ableitung der zukunfts-
orientierten Angaben aus diesen
Annahmen. Ein eigenstandiges Pri-
fungsurteil zu den zukunftsorientierten
Angaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen geben wir nicht ab.
Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass kiinftige Ereignisse
wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.

Wir erdrtern mit den fir die Uberwachung
Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der
Prifung sowie bedeutsame Prifungsfest-
stellungen, einschlieBlich etwaiger bedeut-
samer Méngel in internen Kontrollen, die
wir wahrend unserer Prifung feststellen.

Anne Rekulowitsch
Wirtschaftspriferin



Einnahmen aus Rechten und Abzuge

Finanzinformationen geméaB Ziffer 2 der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG

Die folgende abweichende Erlosdarstellung stellt auf Rechtekategorien ab.

Kategorie der Rechte

Sendung

Online-Nutzung

Offentliche Wiedergabe

Vervielfaltigung

Vermietung und Verleih

Weitersendung

Ausland

Schutzfristverlangerung
Sonstiges*

Einnahmen aus
Rechten gesamt

Art der Nutzung

Fernsehen
Horfunk
Videoclips

Podcasting

Simulcasting

Webcasting

Weitere Online-Angebote

Audio (private Vervielfaltigung)
Video (private Vervielfaltigung)
DVD

Schulbuch

Vermietung
Verleih

Weitersendung § 20b
Abs. 1 UrhG

Weitersendung § 20b
Abs. 2 UrhG

Auslandische Verwertungs-
gesellschaften

Tontragerhersteller-Schutzfrist-
verlangerung § 79a UrhG

* Inklusive sonstiger betrieblicher Ertrage und Zinsertrage.

Einnahmen aus den
Rechten in TEUR

44.651
52.234
3.175
100.061

5.372
3.022
3.168
2.348
13.900

51.401

45.815
17.316
48
2.643
65.822

0
1.481
1.481

4.101

2.075
6.176

9.754

1.605

7.727

257.927
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Kommissionen

Inkassogebuhr von bis zu 12,5 %

Inkassogebiihr von bis zu 5 %

Inkassogebihr von bis zu 5 %

Inkassogebiihr von 30 %

Inkassogebiihr von bis zu 3 %

Inkassogebtihr von bis zu 10 %

Inkassogebiihr von bis zu 10 %

Ein weiterer Abzug fir soziale und kulturelle Zwecke von bis zu 5 % kann gemaB dem Verteilplan vorgenommen werden. Bei Zah-
lungen an auslandische Verwertungsgesellschaften erfolgt der Abzug gemaB § 45 VGG nur mit deren Zustimmung. Die Einnahmen
aus den Rechten werden nach Abzug der Verwaltungskosten und Zuwendungen fur soziale und kulturelle Zwecke den Berechtigten
der GVL und anderen mit der GVL durch Reprasentationsvereinbarung verbundenen Verwertungsgesellschaften zur Verfiigung
gestellt. Weitersendung enthéalt Einnahmen aus § 20b Abs. 1 und 2 UrhG.
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Kosten der Rechtewahrnehmung
und Kosten fur sonstige Leistungen

Kategorie der Rechte

Sendung
Online-Nutzung
Offentliche Wiedergabe
Vervielfaltigung
Vermietung und Verleih
Weitersendung

Ausland

Sonstiges

Kosten, die nicht in Zusammenhang mit der
Rechtewahrnehmung stehen, einschlieBlich
solcher fur soziale und kulturelle Leistungen
(Zuwendungen)

Samtliche Betriebs- und Finanzkosten

Aufwand nach Nutzungsbereich in TEUR

10.805
1.479
10.848
9.715
225
976

0

0

4.039

38.088

Alle Kosten wurden aus den Einnahmen aus den Rechten und den sonstigen Ertragen gedeckt.

Alle direkt zurechenbaren Kosten wurden direkt den entsprechenden Rechtekategorien zugeordnet.

Kostenquote in %

10,80
10,64
21,1
14,76
15,19
15,80

0

0

14,77

Soweit Kosten nicht direkt zuordenbar sind, werden diese im Verhaltnis der Ertrdge den Rechtekategorien zugeordnet.

Angabe zu abgelehnten Nutzer*innen
betreffend Einraumung von Nutzungsrechten

Im Geschaftsjahr wurde kein Nutzungsvertrag aufgrund entgegenstehender berechtigter Interessen abgelehnt.
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Information uber verfugbare

Mittel fur Berechtigte

Verfugbare Mittel fir Berechtigte in TEUR

Kategorie der Rechte

Sendung
Online-Nutzung
Offentliche Wiedergabe
Weitersendung
Vervielfaltigung
Vermietung und Verleih
Ausland

Sonstige

Gesamt

Gesamtsumme
der Betrage zum
31.12.2025, die
noch nicht den
Berechtigten zuge-
wiesen wurden

131177
21.954
73.670
16.767
87.845
2.014
9.663
1.482

344.473

Gesamtsumme
der den Berech-
tigten im Gj.
zugewiesenen
Betrage

77770
10.907
35.042
5.909
60.254
1.361
10.661
997

202.891

Gesamtsumme
der im Gj. an die
Berechtigten
ausgeschiitteten
Betrage

96.799
11.983
39.901
7.135
73.047
1.704
9.978
1.423

241.968

Gesamtsumme der
den Berechtigten
zum 31.12.2025
zugewiesenen, aber
noch nicht an sie
ausgeschiitteten
Betrage

6.570
607
2.874
312
8.092
204
5.811
418

24.887
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Ausschuttungstermine

Wir weisen darauf hin, dass die Ausschittungen grundséatzlich zu den genannten Terminen geplant sind, einzelne Verteilungen ab-
weichend hiervon sachlich oder technisch bedingt jedoch erst zu einem spateren Zeitpunkt erfolgen kénnen. Uber die Anpassung
von Ausschittungsterminen informiert die GVL die Berechtigten ggf. gesondert.

Verteilungen 2026

Auslandische Gelder

Schutzfrist- Erstverteilung Schlussverteilung
verlangerung 2025 2022
Folgeverteilung (§ 79a) Folgeverteilung inklusive Radio-/
2022-2024 2024 2023-2024 TV-Extraformaten

Jan. ! Febr.

Tontrager Videoclip Erstverteilung Tontrager Tontrager
Folgeverteilung 2025 Erstverteilung Schlussverteilung
2022-2024 Videoclip Folgeverteilung 2025 2022
2023-2024 Folgeverteilung
Videoclip Schlussverteilung 2022-2024
2022

Erstverteilung Schlussverteilung
2025 2099
Folgeverteilung
B Kinstlertinnen 2023-2024

B Hersteller*innen

Veranstalter*innen



Zuwendungen
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Von den Einnahmen aus den Rechten fir soziale
und kulturelle Zwecke abgezogene Betrage

Kategorie der Rechte

Sendung
Online-Nutzung
Offentliche Wiedergabe
Vervielfaltigung
Vermietung und Verleih
Weitersendung

Gesamt

in TEUR

1.692
235
869

1.113
25
104

4.039

Verwendung der Mittel fur soziale und kulturelle Zwecke

Die Betrage wurden der folgenden Verwendung zugefiihrt:

Fir soziale und kulturelle
Zwecke verwendete Betréage
Kulturell

Kulturpolitisch

Sozial

Senior*innen

Gesamt

in TEUR

1.831
1.646
261
401

4.039

Kooperationen

Abhangige Verwertungseinrichtungen

Die GVL ist an vier weiteren Gesellschaften beteiligt, die als abhangige Verwertungseinrichtungen i. S. d. § 3 VGG zu qualifizie-
ren sind: die ZPU (Zentralstelle fur private Uberspielungsrechte GbR), die ZBT (Zentralstelle Bibliothekstantieme GbR), die ZVV
(Zentralstelle fur Videovermietung GbR) und die ARGE Kabel (Arbeitsgemeinschaft Kabel).

Die ZPU erstellt einen eigenen Transparenzbericht, auf den an dieser Stelle verwiesen wird. Hinsichtlich der ZBT wird auf die Aus-
fuhrungen im Geschéftsbericht der geschéftsfiihrenden Gesellschafterin VG Wort verwiesen.

Inkassodienstleister

Name

CESARights GmbH
GEMA

VG Bild-Kunst
VG Wort
VG Wort/ VG Bild-Kunst — Biro Berlin

Gegenstand

Unterstitzende Inkassotatigkeiten im Rahmen der Anspriiche aus dem UrhDaG
Privatkopie (ZPU) | Weitersendung (Miinchner Gruppe) |

Offentliche Wiedergabe | Vermietung (ZVV)

Kopien an Hochschulen

Verleih (ZBT), Kopien an Schulen

Weitersendung (ARGE Kabel)
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Kooperationen mit anderen Verwertungsgesellschaften

81 Représentationsvereinbarungen verbinden die GVL mit den Schwestergesellschaften weltweit. Die GVL nimmt keine direkten
Ausschittungen an Berechtigte anderer Verwertungsgesellschaften vor. Diese leiten die von der GVL erhaltenen Betrage an die
jeweiligen Berechtigten weiter.

Bei Auslandseinnahmen werden keine Abzlige vorgenommen.

Aus dem Ausland erhaltene Betrage

Name Land in TEUR
ABRAMUS Brasilien 26,1
ADAMI Frankreich 1.106,0
AFM & SAG-AFTRA IPRD USA 55,0
AGATA Litauen 42,7
AGEDI Spanien 32,7
AIE Spanien 363,7
AISGE Spanien 436,8
AMANT Kasachstan 4,0
APOLLON Griechenland 16,8
BECS GroBbritannien 1,2
CREDIDAM Rumanien 17,4
EJI Ungarn 81,0
Estonian Association Estland 7,5
FKMP Republik Korea 26,1
GDA Portugal 18,7
GEIDANKYO Japan 94,5
Gramex DK Danemark 311,7
Gramex FIN Finnland 18,0
GRAMO Norwegen 66,9
HUZIP Kroatien 42,3
IFPI Schweden 54,9
INTERGRAM Tschechische Republik 104,6
|PF Slowenien 25,7
LAIPA Lettland 20,8
LSG Osterreich 7371
Norma Niederlande 153,6
NUOQOVO IMAIE ltalien 4172
Pl Serbien 25,6
Playright Belgien 310,4
PPI Irland 16,4
PPL GroBbritannien 801,2
SAGAI Argentinien 26,9
SAl Frankreich 38,1
SAMI Schweden 410,2
Sampra Sidafrika 0,4
SAWP Polen 59
SCF [talien 76,9
SCPP Frankreich 40
SENA Niederlande 568,0
SFH Island 1,2
SIMIM Belgien 56,7
SoundExchange USA 356,3
SPEDIDAM Frankreich 489,3
STOART Polen 279,9
SWISSPERFORM Schweiz 1.749,8
UPFR Ruménien 19,0
VdFS Osterreich 234,6
Gesamtsumme 9.753,6




An auslandische Verwertungsgesellschaften gezahlte Betrage

Name

AARC

ADAMI

AFM & SAG-AFTRA IPRD
AGATA

AlE

AISGE
APOLLON
ARTISTI

Artisti 7607
BECS
CREDIDAM
Estonian Association
FILMEX

FKMP

GDA
GEIDANKYO
Gramex DK
Gramex FIN
GRAMMO
GWFF (SAG-AFTRA)
HUZIP

IFPI
INTERGRAM
IPF

ITSRIGHT
LAIPA

LSG

NORMA
NUOVO IMAIE
PI

Playright

PPI

PPL

RAAP

SAGAI

SAMI

SAMPRA
SENA

SIMIM

Soproq
SoundExchange
SPEDIDAM
SPPF

STOART
SWISSPERFORM
VdFS

Gesamtsumme

Land

USA
Frankreich
USA

Litauen
Spanien
Spanien
Griechenland
Kanada
[talien
GroBbritannien
Ruménien
Estland
Déanemark
Republik Korea
Portugal
Japan
Déanemark
Finnland
Griechenland
USA

Kroatien
Schweden
Tschechische Republik
Slowenien
[talien
Lettland
Osterreich
Niederlande
[talien
Serbien
Belgien
Irland
GroBbritannien
Irland
Argentinien
Schweden
Sudafrika
Niederlande
Belgien
Kanada

USA
Frankreich
Frankreich
Polen
Schweiz

Osterreich
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in TEUR
1.018,2
1.9437
6.024,0
36
41477
37
24
57,2
63,2
1.629,8
15

21
83,1
3220
22,0
133,8
365,0
538,7
0,1
2.164,3
26,6
8,9
106,7
290
4805
10,2
11836
106,8
4018
28,2
464,6
1,9
46.296,6
782,4
0,5
2.3117
37
1.412,9
10,3
37,5
4.313,3
1.315,7
44,2
172,6
1.211,3
450,7
75.978,4
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Bescheinigung des Wirtschafts-
prufers zum Transparenzbericht

Bescheinigung nach priferischer Durchsicht

An die Gesellschaft zur Verwertung von
Leistungsschutzrechten mit beschrankter
Haftung (GVL)

Wir haben die in dem jéhrlichen Transpa-
renzbericht enthaltenen Finanzinformati-
onen nach Nummer 1 Buchstabe g der
Anlage (zu § 58 Abs. 2 VGG) des Verwer-
tungsgesellschaftengesetzes (VGG) sowie
den gesonderten Bericht nach Nummer 1
Buchstabe h der Anlage (zu § 58 Abs. 2
VGG) des VGG der Gesellschaft zur Ver-
wertung von Leistungsschutzrechten mit
beschrankter Haftung (GVL), Berlin, fur
den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2025
bis zum 31. Dezember 2025 geméaB § 58
Abs. 3 VGG einer priferischen Durchsicht
unterzogen.

Verantwortung der
gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft
zur Verwertung von Leistungsschutzrech-
ten mit beschrankter Haftung (GVL) sind
verantwortlich flr die in dem jahrlichen
Transparenzbericht enthaltenen Finanzin-
formationen nach Nummer 1 Buchstabe g
der Anlage (zu § 58 Abs. 2 VGG) des VGG
sowie den gesonderten Bericht nach Num-
mer 1 Buchstabe h der Anlage (zu § 58
Abs. 2 VGG) des VGG. Die gesetzlichen
Vertreter sind auch verantwortlich fir die
internen Kontrollen, die sie als notwendig
erachten, um die Aufstellung der in dem
jahrlichen Transparenzbericht enthalte-
nen Finanzinformationen nach Nummer 1

Buchstabe g der Anlage (zu § 58 Abs. 2
VGG) des VGG sowie des gesonderten
Berichts nach Nummer 1 Buchstabe h der
Anlage (zu § 58 Abs. 2 VGG) des VGG zu
ermoglichen, die frei von wesentlichen —
beabsichtigten oder unbeabsichtigten —
falschen Angaben sind.

Verantwortung des
Wirtschaftspriifers

Unsere Aufgabe ist es, eine Bescheinigung
zu den in dem jahrlichen Transparenzbe-
richt enthaltenen Finanzinformationen
nach Nummer 1 Buchstabe g der Anla-
ge (zu § 58 Abs. 2 VGG) des VGG sowie
dem gesonderten Bericht nach Nummer 1
Buchstabe h der Anlage (zu § 58 Abs. 2
VGG) des VGG auf der Grundlage unserer
priferischen Durchsicht abzugeben.

Wir haben die priferische Durchsicht
der in dem jahrlichen Transparenzbericht
enthaltenen Finanzinformationen nach
Nummer 1 Buchstabe g der Anlage (zu
§ 58 Abs. 2 VGG) des VGG sowie des
gesonderten Berichts nach Nummer 1
Buchstabe h der Anlage (zu § 58 Abs. 2
VGG) des VGG unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundséatze fir die
priferische Durchsicht von Abschlissen
vorgenommen.

Danach ist die priferische Durchsicht so
zu planen und durchzufiihren, dass wir bei
kritischer Wirdigung mit einer gewissen

Sicherheit ausschlieBen konnen, dass die
in dem jahrlichen Transparenzbericht ent-
haltenen Finanzinformationen nach Num-
mer 1 Buchstabe g der Anlage (zu § 58
Abs.2 VGG) des VGG sowie der gesonderte
Bericht nach Nummer 1 Buchstabe h der
Anlage (zu § 58 Abs. 2 VGG) des VGG in we-
sentlichen Belangen nicht in Ubereinstim-
mung mit den in der Anlage (zu § 58 Abs. 2
VGG) des VGG enthaltenen Vorschriften
aufgestellt worden sind. Eine priiferische
Durchsicht beschrankt sich in erster Linie
auf Befragungen von Mitarbeitern der Ge-
sellschaft und auf analytische Beurteilun-
gen und bietet deshalb nicht die durch eine
Abschlussprifung erreichbare Sicherheit.
Da wir auftragsgeméB keine Abschlussprii-
fung vorgenommen haben, kénnen wir einen
Prifungsvermerk nicht erteilen.

Urteil

Auf der Grundlage unserer priferischen
Durchsicht sind uns keine Sachverhalte
bekannt geworden, die uns zu der Annah-
me veranlassen, dass die in dem jahrlichen
Transparenzbericht enthaltenen Finanzin-
formationen nach Nummer 1 Buchsta-
be g der Anlage (zu § 58 Abs. 2 VGG) des
VGG sowie der gesonderte Bericht nach
Nummer 1 Buchstabe h der Anlage (zu
§ B8 Abs. 2 VGG) des VGG fiir den Be-
richtszeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum
31. Dezember 2025 in wesentlichen Be-
langen nicht in Ubereinstimmung mit den
Vorschriften der Anlage (zu § 58 Abs. 2
VGG) des VGG aufgestellt worden sind.



Rechnungslegungsgrund-
satze sowie Weitergabe-
und Verwendungs-
beschrankung

Ohne unser Urteil einzuschranken, weisen
wirauf Nummer 1 Buchstabe g der Anlage
(zu § B8 Abs. 2 VGG) des VGG sowie auf
Nummer 1 Buchstabe h der Anlage (zu
§ 58 Abs. 2 VGG) des VGG hin, in dem die
maBgebenden Berichterstattungsgrund-
satze und Berichtsinhalte beschrieben
werden. Der Transparenzbericht wurde zur
Information der Berechtigten gemaR der
gesetzlichen Vorgabe des VGG aufgestellt.
Folglich sind der Transparenzbericht und
die dort enthaltenen Informationen mogli-
cherweise fur einen anderen als den vor-
genannten Zweck nicht geeignet.

Unsere Bescheinigung Uber die priferi-
sche Durchsicht ist ausschlieBlich fir die
Gesellschaft zur Verwertung von Leis-
tungsschutzrechten mit beschréankter
Haftung (GVL) bestimmt und darf nicht
ohne unsere Zustimmung an Dritte wei-
tergegeben und auch nicht von Dritten
verwendet werden.

Durchfilihrung der
Jahresabschlussprifung

Ohne unser Urteil einzuschranken, weisen
wir darauf hin, dass die Gesellschaft zur
Verwertung von Leistungsschutzrechten mit
beschrankter Haftung (GVL) fir das am
31. Dezember 2025 endende Geschafts-
jahreinen Jahresabschluss und Lagebericht
nach den deutschen, fiir Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten aufgestellt hat, zu dem wir mit Datum
vom 27.Mai 2026 einen uneingeschrankten
Bestatigungsvermerk erteilt haben.

Haftungsbeschrankung

Fur die Durchfihrung dieses Auftrags
und unsere Verantwortlichkeit, gelten
unsere Auftragsvereinbarung sowie die
Allgemeinen Auftragsbedingungen fur
Wirtschaftspriferinnen, Wirtschaftspriifer
und Wirtschaftsprifungsgesellschaften in
der Fassung vom 1. Januar 2024.

Gegen uns gerichtete Anspriiche auf Er-
satz eines fahrlassig verursachten Scha-
dens, mit Ausnahme der Schaden aus der
Verletzung von Leben, Kérper und Gesund-
heit, sowie von Schaden, die eine Ersatz-
pflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG
begriinden, sind geméaB Ziffer 9 Abs. 2
der Allgemeinen Auftragsbedingungen fir
Wirtschaftspriferinnen, Wirtschaftsprifer
und Wirtschaftsprifungsgesellschaften
in der Fassung vom 1. Januar 2024 auf
EUR 4 Mio. beschrankt. Dies gilt sowohl
fur Anspriiche unseres Auftraggebers als
auch fir Anspriche, die Dritte aus oder
im Zusammenhang mit dem Vertragsver-
haltnis gegenlber uns geltend machen.

Berlin, den 27. Mai 2026
Grant Thornton AG
Wirtschaftspriifungsgesellschaft

Thorsten Schmidt
Wirtschaftsprifer
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Alle Anspruchsteller sind Gesamtgléubiger
i. S.d. § 428 BGB und die Haftungshochst-
summe je Schadensfall von EUR 4 Mio.
steht allen Anspruchstellern zusammen
insgesamt nur einmal zur Verfiigung. Die
Verteilung der Haftungssumme ist aus-
schlieBlich durch die Anspruchsteller zu
bestimmen.

Wir haften ausschlieBlich gegentber Drit-
ten, die in den Schutzbereich unseres Auf-
tragsverhéltnisses einbezogen sind. Sons-
tigen Dritten gegeniber Ubernehmen wir
keine Haftung, Verantwortung oder ander-
weitigen Pflichten.

Durch die Kenntnisnahme der in unserer
Bescheinigung enthaltenen Informationen
bestatigt jeder Kenntnisnehmende, die vor-
stehende Weitergabebeschrankung/Haf-
tungsbegrenzung zur Kenntnis genommen
zu haben, und erkennt deren Geltung im
Verhaltnis zu uns an. § 334 BGB, wonach
Einwendungen aus einem Vertrag auch
Dritten entgegengehalten werden kénnen,
sind auch insoweit nicht abbedungen.

Anne Rekulowitsch
Wirtschaftspriiferin

Bei Veréffentlichung oder Weitergabe der in dem jahrlichen Transparenzbericht enthaltenen Finanzinformationen nach Nummer 1 Buchstabe g der Anlage (zu
§ 58 Abs. 2 VGG) des VGG sowie des gesonderten Berichts nach Nummer 1 Buchstabe h der Anlage (zu § 58 Abs. 2 VGG) des VGG in einer von der bescheinig-
ten Fassung abweichenden Form (einschlieBlich der Ubersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unsere
Bescheinigung zitiert oder auf unsere priferische Durchsicht hingewiesen wird.
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Abkurzungsverzeichnis

Abs. Absatz

AG Aktiengesellschaft

ARGE Kabel Arbeitsgemeinschaft Kabel

BFFS Bundesverband Schauspiel e. V.

BGB Biurgerliches Gesetzbuch

BVMI Bundesverband Musikindustrie e. V.

bzw. beziehungsweise

d. h. das heiBt

DPMA Deutsches Patent- und Markenamt

Dr. Doktor*in

ERP Enterprise Resource Planning

e. V. eingetragener Verein

ff. fortfolgende

GbR Gesellschaft birgerlichen Rechts

GEMA Gesgllscfhgﬁ fur musikalische Auffiihrungs- und mechanische
Vervielfaltigungsrechte

ggf. gegebenenfalls

Gj. Geschéftsjahr

GmbH Gesellschaft mit beschrankter Haftung

GPM Geschaftsprozessmanagement

GuDV Gesellschafter- und Delegiertenversammlung

GUFA Gesellschaft zur Ubernahme und Wahrnehmung von Filmauffiihrungsrechten mbH

GVL Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mit beschrénkter Haftung

GWFF Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten mbH

HGB Handelsgesetzbuch

HRB Handelsregister Abteilung B

IDW Institut der Wirtschaftspriifer in Deutschland e. V.

IFPI International Federation of the Phonographic Industry

i. H.v. in Héhe von

i.S.d. im Sinne des/der

IT Informationstechnik




i. V.m.
KK

Mio.
oLG

%p

p. a.
ProdHaftG
Prof.
Q1,02 ..
QA
TEUR
TWF
u.a.
unisono
UrhDaG
UrhG

vC

VFF

VG

VG Bild-Kunst
VGF
VGG

VG Musikedition
VG Wort

VUT

z. B.

ZBT

ZPU

ZVV

in Verbindung mit

Klangkorper

Million

Oberlandesgericht

Prozentpunkte

per annum

Produkthaftungsgesetz

Professor*in

Quartal

Quality Assurance

eintausend Euro

Treuhandgesellschaft Werbefilm

unter anderem

unisono Deutsche Musik- und Orchestervereinigung e. V.
Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz
Urheberrechtsgesetz

Videoclip

Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten mbH
Verwertungsgesellschaft

Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst, rechtsfahiger Verein kraft staatlicher
Verleihung

Verwertungsgesellschaft fur Nutzungsrechte an Filmwerken

Gesetz Uber die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten
durch Verwertungsgesellschaften

Verwertungsgesellschaft MUSIKEDITION, rechtsfahiger Verein kraft Verleihung
Verwertungsgesellschaft WORT, rechtsfahiger Verein kraft Verleihung
Verband unabhangiger Musikunternehmer*innen e. V.

zum Beispiel

Zentralstelle Bibliothekstantieme, Gesellschaft blrgerlichen Rechts

Zentralstelle fur private Uberspielungsrechte (private Vervielfaltigung),
Gesellschaft birgerlichen Rechts

Zentralstelle flr Videovermietung, Gesellschaft blrgerlichen Rechts

41







	Statement der 
Geschäftsführung
	Kennzahlen der GVL
	Rechtsform und 
Organisationsstruktur
	Gesellschafter/Gesellschafterversammlung
	Berechtigtenversammlung/
Delegiertenversammlung
	Gesellschafter- und Delegiertenversammlung (GuDV)
	Aufsichtsgremium
	Geschäftsführung
	Angaben zum Gesamtbetrag der im Vorjahr an die in § 18 Abs. 1 VGG genannten Personen gezahlten Vergütungen und sonstigen Leistungen
	Beteiligungen: Angabe zu abhängigen 
Verwertungseinrichtungen 
	Interne Struktur der GVL

	Finanzinformationen
	Bilanz zum 31. Dezember 2025
	Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Geschäftsjahr 2025
	Kapitalflussrechnung 
für das Geschäftsjahr 2025
	Anhang für das 
Geschäftsjahr 2025
	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
	Sonstige Angaben
	Anlagenspiegel 2025
	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025
	Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
	Einnahmen aus Rechten und Abzüge 
	Kosten der Rechtewahrnehmung 
und Kosten für sonstige Leistungen
	Angabe zu abgelehnten Nutzern betreffend Einräumung 
von Nutzungsrechten

	Information über verfügbare 
Mittel für Berechtigte
	Ausschüttungstermine

	Zuwendungen
	Von den Einnahmen aus den Rechten für soziale 
und kulturelle Zwecke abgezogene Beträge
	Verwendung der Mittel für soziale und kulturelle Zwecke

	Kooperationen
	Abhängige Verwertungseinrichtungen
	Inkassodienstleister
	Kooperationen mit anderen Verwertungsgesellschaften

	Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers zum Transparenzbericht
	Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht 

	Abkürzungsverzeichnis

